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Buchempfehlungen:

Dürr, Der Steuerberoter vor dem Finonzgericht, l9B4 Gl87,166

Richter, Die neue Verwo ltu n gsregel u n g zu r Verbind lichen Ausku nfq Gl 87, 187

Romonovszky/Rux, Vodeilhofte Gesellschoftsvertröge, Z Aufloge 19BL Gl87,166

Gl Leitsötze

,Abschreibung eines erwoöenen Proxiswerts

Ein entgeltlich erworbener Proxiswert ist grundsötzlich ou{ die Douervon 3 bis 5
Johren obzuschreiben. Dies gilt iedoch nicht, wenn der bisherige Proxisinhober
(Veröußerer) weiterhin entscheidenden Einfluß im Unternehmen ousübt. ln

diesem Folle lößt die Finonrverwoltung (BdF-Schreiben v. 20.ll.l986, BStBl. 1966

1,532l,entsprechend der Regelung zum Geschöftswert eine Abschreibung ouf
15 Johre zu ($$ 6 Abs. I Nr. 2, Z Abs. I ESIGl. Scheidet der bisherige Proxisinhober

ous, so konn ob diesem Zeitpunkt der nicht obgeschriebene Betrog des Proxis-

wertes iedoch ouf 3 bis 5 Johre obgesetzt werden.

(OFD Münsier Vfq. v.12.8.1987,5.2172-152-St 16-31, LEXinform 0080066 :
Steuer-Telex 3840)

Steueöegünstigle Proxisveröußerung durch einen Steuerberoter

Eine steuerbegünstigte Proxisveröußerung eines Steuerberoters liegt nicht vor,

wenn der Steuerberoter co.20 v. H. seiner Mondonten weiterhin vom Ort seiner
bisherigen Tötigkeit ous betreuf es liegtouch keineVeröußerung einerTeilproxis
vor.

Auch die Voroussetzungen für die Anwendung des ermößigten Torifs noch $ 34
Abs.2 ESIG i.V. n.524 Nr.lo ESIGsind nichterfüllt. Dobeiistes unerheblich, doß
der Steuerpflichtige ous gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Loge wor,
seine Proxis im bisherigen Umfong weiter ouszuüben.

(BFH Ur1.v. 5.2.1987 - lV R l2l/83 -, BFH/NV 1987,5711

Lebensversicherungsvertröge im Betriebsvermögen ?

Eine von einem Rechtsonwolt ols Versicherungsnehmer ouf sein Leben und dos
Leben seines Sozius obgeschlossene Lebensversicherung, bei der Versiche-
rungsempfönger im Erlebnisfolle der Versicherungsnehmeer und im Folle des

Todes eines der Versicherten der überlebende Versicherfe ist, gehört wed e(zum
notwendigen Betriebsvermögen der Sozietöt noch zum notwendigen Sonder-
beiriebsvermögen des Versicherungsnehmers. (BFH Urt.v. 21.5.1987 - lV R

B0/87, LEXinform 0079720: SteuerJelex 38l0l

Hinweis: Die Anwoltssozietöt ermittelte ihren Gewinn durch eine Einnohme-

Uberschußrechnung. Ob der Lebensversicherungsvertrog zum gewillkürten

Sonderbetriebsvermögen gezogen werden könnte, konnte offengelossen wer-
den, do es bei Uberschußrechnen gewillkürtes Betriebsvermögen nicht gibt.
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AG Neuss v.24.11.1986 - 37 C 530/86: AnwBl. 87,284

AG Sinzis v. 30.12.1986 - 7 C 463/86 kkr.l

LAG Homm v. 13.5.1986 - i] So 2354i85: RBeistond 1986,166 m.Anm.

EG Düsseldorf v. 5.12.1985 -
4 EV ll7/83 und 4 EY 32/85: RBeistond 1986,131

BFH v. 9.10.1986 - lV R 135/84: BSrBl.1987 |,124

BFH v. 5.2.1987 - lV Rl2l/83: BFH/NV 1987, s71

BFH v. 24.3.1987 - I B ll7 /86: LEXin{orm 0074883

BFH v. 21.5. 1987 - lV R 80/82: LEXinform 0079720: STEUERTELEX 3810

FG Boden-Würtiemberg v. 17.11.1986 -
vtK4s7/83: EFG l9BZ 155

FG Düsseldorf v.21.5.1986 - X|388/79 F: NJW 1987,344

87,12
(LSI

FG Köln v.10.\2.1986 -X317/83 F

FG Homburg v.17.10.1986 - ll198/86: EFG19B7,I57

FG Köln v.25.6.1986 -Vl 439/82 F

Nds. FG v.16.4.1986 - lX 312181 -: Stbg 1987,18

FG Rheinlond-Pfolz v. 18.8.1986 - 2 K l3l/85

BdF Schr.v. 24.6.1987: Finonznochrichten v. 26.6.1987: DSrR 1987,437

OFD Fronkfurt Vfg.v. 21.10.1986 -
s2t34A-10-silt20: Wpg 1987,47

OFD Münster YIg v. 12.8.1987
s 2172-152-5t 16-31: LEXin{orm 0080666: STEUERTELEX 3B4O

OFD Nürnbergv.1.6.1987 - 50223 - 6/Si-24

BDiG v. 29.1.1987 - lV VL 3Zl85: MdR 1987,467

87,134
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87,108

87,12
(LS}

87,154
(LS)

87,134
(LS)

87,66
{LS)

87,44
(LSI

87, B0
(LS}

Hoftung des Steuerberolers
- Beleh ru n gspf licht zu r Verm eid u n g verdeckter

Gewinnousschüttung

- Weiterführende Hinweise zur verdeckten
Gewinnousschüttung

(BGH Urt.v. 25.2.1987 - lVo ZR 162/85, VersR 8Z 688 : SIB 87,242t

87,66
ILS)

87,172
(LSI

87,134
{LS}

87,172
(LS)

87,129

87,41

87,172
{LSI

87,167

87,116
{LS)

Leitsötze:

I . Zu den Hinweispflichten, die einen steuerlichen Beroterireffen, der bei
der gesellschoftsrechtlichen Neuordnung eines Unternehmens zuge-
zogen wird.

2. Zum Begriff der verdeckten Gewinnousschüttung.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Der Steuerberoter hot die Gründer einer GmbH dorouf hinzuweisen,
doß es erforderlich ist, von Anfong on klore Vereinborungen über die
Bezüge zu treffen und die schriftliche Niederlegung dieser Verein-
borung zu empfehlen.

2. Eine Hinweis- und Belehrungspflicht des Steuerberoters setzt nur donn
ein, wenn hierzu ein konkreter Anloß besteht.

3. Der Steuerberoter muß nicht mit Monipuloiionen des Mondonten,
z. B. durch fingierte Arbeitsverhöltnisse, rechnen.

Aus den Gründen:

Berotervertrog mit Sozietöt

Dos Berufungsgericht geht ohne Rechtsfehler dovon ous, doß zwischen
den Porteien vertrogliche Beziehungen bestonden hoben, die berufliche
Leistungen der Beklogten zum Gegenstond hotten...

Dos Berufungsgericht nimmt on, doß der Steuerberotungsvertrog nicht
mit einzelnen Mitgliedern der Sozietöt, sondern mit der Sozietöt im
gonzen zustonde gekommen sei; hierfür spreche insbesondere ouch die
Art der Rechnungsstellung. Diese Beurteilung steht im Einklong mit der
Verkehrsouffossung; sie ist noheliegend und ous Rechtsgründen nichtzu
beonstonden. Für Schodenersotzonsprüche wegen fehlerhofter Bero-
tung hoften doher olle Mitglieder der Sozietöt, nicht nur dieienigen,
denen eine schuldhofte Vertrogsverletzung zur Lost föllt.

87,154
ILSI

87,66
{LSI

)
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Verdeche Gewinnousschüilung

Dos Berufungsgericht hot zunöchst erörtert, in welchen Vorgöngen die

verdeckte Gewinnousschüttung zu sehen ist, die zur Nochforderung von

Steuern gefuhrt hot. Es hot sodonn geprüft, inwieweit hierfÜr Berotungs-

fehlerder Beklogten ursöchlich woren. Dos istvom methodischen Ansotz-

punkt her richtig. Dos Berufungsgericht geht ouch zutreffend dovon ous,

doß verdeckte Gewinnousschüttungen unter zwei voneinonder unob-

höngigen Voroussetzungen gegeben sein können, nömlich einmoldonn,

wenn eine Kopitolgesellschoft ihren Gesellschoftern oußerholb der

gesellschoftsrechtlichen Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil

zuwendet, den sie bei Anwendung der Sorgfolt eines ordentlichen und

g ewissen hoften Geschöftsleiters einem Nichtgesel lschofter u nter sonst

gleichen Umstönden nichtgewöhrt hoben würde, oderdonn,wenn nicht

von vornherein klor und eindeutig bestimmt ist, ob und in welcher Hohe

Leistungen erbrocht werden sollen oder wenn nicht einer kloren Verein-

borung gemö0 verfohren wird. Zutreffend ist weiterhin, doß es fÜr die

Annohme einer verdeckten Gewinnousschüttung ousreicht, wenn der

Vermögensvorteil dem Gesellschofter nur mittelbor; nömlich Übereine ihm

nohestehende Person zugewendet wird (Felix/Streck, KSIG, 1977, SB

Anm 7).lnnna \/arrlarlrta Gcr,rrinnnr,"q,-hiitt' na A Arrfl ]973 Rdnr 
.l3.

, urrrr. / Lt tet,Yvt ,v,,v..J/

Döllerer; Verdeckte Gewinnousschüttung und verdeckte Einlogen bei

Ko pito lgesellschoften, 197 5, S. 3l ).

Die rechtlichen Schlüsse, die dos Berufungsgericht ous diesen ollge-

meinen Grundsötzen zieht, konn sich der Senot iedoch nicht in vollem

Umfong zu eigen mochen. lm einzelnen ist dozu zu bemerken'

Geschöftsfijhreruertrog

Dos Geholt des Geschöftsführers einer GmbH gehort grundsötzlich zu

den Betriebsousgoben, und zwor ouch donn, wenn der Geschöftsführer

gleichzeitig Gesellschofter (oder noher Verwondter eines Gesell-

schofters, z. B. dessen Ehegottel ist. Die Geholtszohlungen können doher,

sofern gewisse, von der Finonzrechtsprechung entwickelte Regeln

beochtet werden, nicht ols verdeckte Gewinnousschüttungen ongese-

hen werden. Nur ouf die Nichtbeochtung dieser Regeln ist es zurückzu-

führen, doß im vorliegenden Foll dos Geschöftsführergeholt nicht ols

Betriebsousgobe berücksichtigt werden konnte,

Die steuerliche Anerkennung des Geschöftsführergeholts setzt in Föllen

der vorliegenden Ar.t, in denen die Geschöftsführer gleichzeitig die

Gesellschofter (bzw. die Ehegotten der Gesellschofter) sind, klore Verein-

bo ru n g en vo ro u s ( B FH, BSIBI . ll 197 4, 497, 585, 719 ; ll 197 6, 7 4 ; ll 197 7, 17 2ll.

BGH v. 28.1.1986 - I StR 611185
: wistro 86,142
: Anm. Würthwein wistro 86, 258

BGH v. 2.7.1986 - 3 StR 8Z186
: wistro 86,257

BGH v. I.10.1986 - lVo ZR 108/86
: VersR 1987,39

BGH v. 9.10.1986 - I ZR 138/84
: wM 1987,85
: EBE I98Z 36
: J21987,466 n. Anm. Ahrens

BGH v. 9.10.1986 - I ZR 16185
: WM 1987,83 = EBEI987,4O
: EWiR 94 Nr.5 StBerG 1/87,189

(Micholski)
: J21987,466 n. Anm. Ahrens

BGH v. 16.10.1986 - lll7R67/Bs
: vvlvl t7o/, LeJ

BGH v.6.ll.1986 - lX ZR 125/85

BGH v. 26.11.1986 - lVo ZR 86185
: wM \987,2s7
: ztP 1987,376: DBl987,828
: 881987,371
: EWiR S826 BGB 2/87 591{Grö{e}
: \r!uB lVo $328 BGB l.8Z Uoheke)

BGH v. 4.12.1986 - IXZR 47/86
: zlP 1987,115

BGH v. 5.2.1987 - lX ZR 65/86
:1987,590

BGH v. 25.2.1987 - lVo ZR 162/85
: VersR 1987,688
: st81987,242

BGH v. 4.3.1987 - lVo ZR 222/85

BGH v. 11.3.1987 - lVo ZR 290/85

BGH v. 25.3.1987 - lVo ZR 250/85
: wM 1987,928
: VersR 1987,718

BGH v, 1.4.1987 - lVo ZR 2lll85
: WM 1987,725
: VersR 1987,1036

BGH v. 2.4.1987 - lX ZR 68186
: wM 1987,725
: ziP 1987,1058

BGH v. 20.5.1987 - lVo ZR 36/86
: ziP 1987,1054

OLG Celle v. 8.4.1987 - 3 U 119186
: sr81987,24]|

OLG Düsseldorf v. 14.3.1985 - 18 U 45/86

OLG Düsseldorf v. ll.4.l9B5 - 18 U 190/84

OLG Düsseldorf v. 15.5.1986 - 2 U 80/85

OLG Düsse|dortv.24.6.1986 - Ss 125186
: wistro 86,273

OLG Düsseldort v.3.7.1986 - 18 U 45/86

OLG Düsseldort v. 27.11.1986 - 8 U 237 /85
: AnwBl. 87,283

OLG Düsseldo t v. 22.\1987 - 18 U 146 / 86

OLG Düsseldod v.4.6.1987 - 18 U 8/82 lrkr.)

OLG Homburg v. 29.10.1986 - 5 U 35/86
: D81987,575

OLG Homburg v. 10.12.1986 - V U 50/86
: EWiR $68 StBerG l/82
(Grof v. Westpholen)

OLG Homm v. 22.7,1986 - 4 U 180/86
: DSIR 1987,242

OLG Koblenz v. 25.10.1985 - I U 1340/84

OLG Koblenz v. 20.6.1986 - 2 U 534/85

OLG Koblenz v. 3.12.1986 -7 U 673/86

OLG Köln v. 14.5.1986 - 6 U 189/85

OLG München v.17.4.1986- I U 6053/85

OLG Münchenv.23.4.1986 - 15 U 1566/83

OLG Schleswigv. 4.6.1987 - 2U 49/86

LG Aussburs v. 3.12. 1986 - 2 O 601/84

LG Brounschweig v. 11.1.1982 - 5
:432/84
: srB l98Z r5

LG Düsseldorf v. 16.5.1986 -
22 S 564/85
: RBeistond 1986,129

LG Düsseldorf v. 21. 5. 1986 - 12 O 584 /85
: STEUER-TELEX 338/82

LG Düsseldorf v. 19.6.1986 -
14 C-11/86

LG Flensburg v. 11.12.1986 - I S 69186
: RBeisiond 1987,50

LG ltzehoe v.4.12.\986-7 O207/86

LG Kleve v.20.2.1987 - lO 340/86

LG Koblenz v. 4.3.1986 - 4T 22/86lrkr.l
: wM 1986,1038
: WuB VlllA g 15

BNotO 1.86, Reithmonn

LG Köln v.8.5.1982 -17 O 447/86

LG Morburg v.29.|\986 -2O192/85
LG Mosboch v.14.2.1986 - KfH O ll9l85
: RBeistqnd 1986,127

LG Münster v. 15.7.1987 - 2 O 266/87

LG Osnqbrück v. 16.2.1987 - 4 O 316 / 86

LG Soorbrücken v. 30.10.1986 - 3 O 417/85

87,2 87,128

87,2

87,102

87,134
(LS)

87,125

87,99

87,154
{LS}

87,68

87,2

87,26
(LS}

87,13

87,18

87,35

87,7

87,27

87,26
(LSI

87,66
ILSI

87,173

87,119

87, 81

87,182

87, 84

87,154
(LS)

87,3

87,141

87,45

87,9

87,94
{LS)

8Z r3s

87,155

87,80
{LS)

87,89

87,116

{LSI

87,12
(LS}

87,116
{LS)

87,24

87,134
{LS)

87,145

87,73

87,94

87,117

87,165

87,98

87,98
{LS)

87,158

87,51

87,12
{LSI

87,161

87,164

87,54
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- Auflösung der StB-Sozietöt

- Dienstvertrog

- Kündigung durch Mondonten
- Schutzwirkung zugunsten Dritter

- mit Sozietöt
- Werksvertrog
- Zustondekommen des -: lndiz, Honororzohlung

Steuerhinterziehung

- Fortsetzungstot

- Strofbefehl, Rechtskroft

- USt-Erstqttun gsonspruch

- Veriöhrung

Testot

- Ordnungsmößigkeit der Buchiührung

- Sorgfoltspflicht bei Erteilung von -
Treuhönder

- Auskunftspflicht des -

- Belehrung über steuerliche Risiken

- Einsichtsrecht des Treugebers

- prospektierter Gesomtoufwond
- Kenntnis der wirtschoftl. und rechtl.

Grundlogen

- Veriöhrung des Regreßonspruch

- Verschulden des

- Verwoltung des Gesellschoftsonteils

- Zustimmung zur Umplonung

Unerloubte Hondlung
- sittenwidrige vorsötzliche

Schödigung, S826 BGB

Unterschlogung

- Buchführungsmondot

- Mituerschulden d. Mondonten

Verdeche Gewinnousschüilung

Veriöhrung

- des Honororonspruchs

Veriöhrung ($5lo WPOI
- Mehrfochberufler
- vorvertrog licher Regreßonspruch

- Treuhond

Veriöhrung 1968 StBerG)

- Schodenentstehung
: keine Einspruchsbegründung
: Kopitolonloge
: Rechtskroft d. St.-Bescheides/FG-Urteils
: Steuererklörung noch Fristoblouf
: unlerlossene Vollmochtsvorloge

- Sekundöronspruch: Belehru: Verschu

- Treuhond

- Zinsschoden

Verschulden

- Belehrung über Fehler

- des Treuhönders

Versicherungsschutz

- Ausgleichsonspruch d. Versicherers
gg. Dritte

- Klogefrist $12 Abs. lllWG

Verlrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
- zugunsten des Kreditgebers

- Prospektprüfungsvertrog
zugunsten des Bouherrn ?

Veilrogsgestoltung
- Sicherungsübereignungsverlrog
- durch Steuerberoter

Vorsotz

- sittenwid rige vorsötzliche
Schödigung, S 826 BGB

Vorvertroglicher Regreßqnspruch

- gegen Treuhondkommonditisten

- Veriöhrung des -
Weöeveöot
- Proxiseröffnungsonzeige i. Anzeigenblott

87,98
87,99,102,108
87,35,165,173

87,32
87,145
87,98
87,52

87,27
87,27

87,67,81
87,136
87,89
87,89

87,27

87,4
87,6

87,134

87,9

87,67,182
87,81

87,67,81

87, 47,83
87,t58

ngspflicht
lden

87,49,159

87,49,192
87,67

87,182

87,49
87,136

87,154
{LS)

87,26
{LSI

87,7
87,141

87,67, 81

87,67, 81

87,

87,
87,
87,

87,94
(LS)

87,135
87,94

{LSI

87,73,92
87,89

2
2
2
2

Die Verrröge müssen on sich nicht notwendigerweise schriftlich obgefoßt
sein (RFH, RStBl.1932,546l, es liegt iedoch ouf der Hond, doß bei münd-
lichen Vereinborungen die steuerliche Anerkennung schwerer zu errei-
chen ist ols bei schriftlichen, so doß der steuerliche Beroter schriftliche
Abfossung empfehlen sollte. Die Vereinborungen müssen bei Beginn der
Gesch öftsf ü h rertötig keit, o lso i m voro us g etroffen werden; rü ckwi rken de
Vertröge werden von der Rechtsprechung nicht onerkonnt (BFH, BStBl. ll
1971, 463 ; 11 197 2, 501; l l 197 4, 179 ; 11 197 6, 74 ; BYerIGE 22, 156l. Scho n o n

dieser Voroussetzung konn es hier fehlen. Die Klögerin behouptet, die
Anstellu ngsvertröge seien nichi zu Beginn der Geschöftsfüh rertötigkeit,
sondern erst im Johre l9ZB, ols die Betriebsprüfung bevorstond, von den
Beklogten oufgestellt worden. Die Beklogten sind diesem Sochvortrog
a tor entgegengetreten; ... ouf ieden Foll ist dieser Punktvom Berufungs-
gericht nicht totrichterlich geprüft worden, so doß fü r die Revisionsinsto nz
die Richtigkeit des Vorbringens der Klögerin unterstellt werden muß.

Die Beklogten, die ols steuerliche Beroter zur Gründung der GmbH hin-
zugezogen woren, wqren verpfichtet, die Gründer der GmbH dorouf
hinzuweisen, doß es erforderlich ist, von Anfong on klore Vereinborungen
über die Bezüge zv treflen, und die schriftliche Niederlegung dieser
Vereinborung zu empfehlen. Die Betriebsprüfer hoben ollerdings diesen
Punkt nicht beonstondet. Sie hoben dem Geschaftsführer gegloubt, dof)
die Anstellungsvertröge rechtzeitig obgefoßt worden seien; sie hoben
ihnen lediglich desholb die steuerliche Anerkennung verweigert, weil sie
nicht durchgeführt worden sind. Den noch ko n n d ie verspötete Abfossu n g
der Geschöftsfü h rerverlröge f ü r d ie Beo nsto nd u n g u rsöch lich gewesen
sein. Solonge dieVertröge nichtvorlogen, konnten sievon den Geschöfts-
führern nicht beochtet werden. Es ist nicht ouszuschließen, doß noch den
Besti m m u n gen d e r Ve rtrö g e ve rfo h ren word en wö re, wen n sie rechtzeitig
obgesetzt und untezeichnet worden wören. Ob dies zvfriffi, ist eine
Froge, die derTotrichter noch $ 287 LPO zu beurteilen hot.

Durchftihrung d. Geschöftsftihrervertroges - Belehrungspficht d. StB

Aber ouch donn, wenn die Vertröge rechtzeitig obgefoßt worden sein
sollten, könnten die Beklogten zum Schodenersotz verpflichtet sein. Zur
steuerl ichen Anerken n u ng von Geschoftsfü h rervertrö gen gen ü gt es nicht,
doß von vorn herei n klo re (sch riftl iche) Verei n bo ru n gen getroffen worden
sind; noch diesen Vereinborungen muß ouch totsöchlich verfohren
worden sei n ( BFH, BStBl. 11 1974, 179, 585 ; 11 197 6, 74, 7 34',. Die Betriebs,-
prüfer hoben dozu in ihrem Bericht ousgefüh4 doß ihnen zwor klore
Verei n bo ru n gen ü ber die Bezü ge der Geschöftsfü h rer vorgelegt worden
seien; noch diesen Vereinborungen sei iedoch nicht verfohren worden.

27
54

87,
87,

87,27

87,135
87,

87,154
(LS)

We*vertrog
* Konkursbuchholtung 87,98
- Zustondekommen des -
Wiedereinsetzung
- wg. Abweichens von StE ohne Hinweis 87,\54

(LS)

- Fristenkontrolle 87,20
: folsches FA
: Kompensotionsverschulden d. Gerichts/FA 87,20

- Weiterleitung on zustöndiges FAlGericht 87,20

Wirtschoftsprüfer
- Beru{stötigkeit, $2 I WPO
- Treuhond

Zurückbeholtungsrecht

- on gespeicherten Buchhqltungsdoten 87,116

ILS}

83

87,
87,
87,

r5B
158

158
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Die in den Vertrögen vorgesehenen regelmößigen Geholtszohlungen

hötten nicht stottgefunden. Vielmehr hötten die Geschöftsführer zu ganz

unterschiedlichen Zeitpunkien ieweils die Betrage ous dem Gesell-

schoftsvermögen entnommen, die sie zu ihrer Lebensführung benötigten.

Die Entno hmen seien o uf einem Verrech n u ngskonto festgeho lien worden.

Erst Ende des Johres 1926 seien die Bezüge in einem Vorgong noch-

gebucht und mit den wöhrend dieses Johres getötigten Entnohmen

verrechnet Worden. Dos reicht ous, um den Vertrögen die steuerliche

Anerkennung zu versogen und hinsichtlich der Entnohmen eineverdeckte

Gewinnousschüttung onnehmen zu können.

Dos Berufungsgericht gloubt, doß die Beklogten für diese Fehler nicht

verontwortlich seien. Es meint, eine Hinweis- und Belehrungspficht des

steuerlichen Beroters setze nurdonn ein, wenn hierzu ein konkreterAnloß

bestehe,' ein solcher konkreter Anloö sei donn gegeben, wenn die dem

steuerlichen Beroter bekonnte Abwicklung der Geschöftsvorgönge

durch seinen Mondonten oder die diesbezüglichen Absichten seines

Mondonten die Gefohr einer verdeckten GewinnousschÜttung nohe-

legen; er bestehe oberouch donn,wenn dersteuerliche Beroter miteinem

derortigen Verholten seines Mondonten rechnen mÜsse. Dos ist z\Atot

-,,+.^II^^,J n;^ Q^{;','^h+,,^^ .l^ß .lo' Ar'l^^.l^^* aharnc {^1..h .n.r.honz-ull(tll(Jt l\J. 1-llv lJglul Ll llul lv, vvl-/ vvl I v lvr rvvr rr vr vYvw

werde, konn sich iedoch nicht nur ous den persönlichen Verhöltnissen

des Mondonten, seinen Choroktereigenschoften, seiner mongelnden

Zuverlössigkeit, seinem Wissensstond, seiner mongelnden geschöftli-

chen Gewondtheit u. ö. ergeben; sie ist vielmehr ouch donn begrÜndet,

wenn eine Situotion besteht, in der die Steuerpflichtigen erfohrungs-

gemöß haufig Fehler begehen.

So wor es ober hier, Der Compingplotz wurde zunöchst von der ous

den Herren E und G bestehenden Personolgesellschoft betrieben. Der

Gewinn, der hierbei erzielt wurde, zöhll zv den Einkünften ous gewerb-

licher Tötigkeit, bei denen nicht anrischen der Vergütung fur die in der

Leitung des Betriebs liegende Arbeitsleistung und dem Ertrog des im

Betrieb investierlen Kopitols unterschieden wird. Die Gesellschofter konn-

ten iederzeit ohne Steuerlichen Nochteil Betröge fÜr privote Zwecke ent-

nehmen. Deroriige Privotentnohmen sind in $4 Abs.l S.l ESIG ousdrÜck-

lich ols zulössig onerkonnf sie sind bei der Ermittlung des Betriebs-

gewinns der Differenz zwischen dem Anfongs- und Endvermögen hin-

zuzurechnen.

Die gesellschoftliche Neuordnung geschoh ollein ous steuerlichen Grün-

den. Es wor doher domit zu rechnen, doß sich ouch noch der Gründung
der GmbH on dertotsöchlichen Gestoltung des Gewerbebetriebs nichts

Honororforderung d. StB

- Fölligkeit

- Ausschluß der Aufrechnung

Konkursverwolter, Hoftung des -
- Betriebsfortführung

Koslenerstotlung i' Reg reßprozeß

- USt ouf Reisekosten des RA

- Privotgutochten z. Prozeßvorbereitung

Kündigung des Mondots

- fristlose - 9627 BGB

- durch Mondonten

- durch StB zur Unzeit

- wegen Verzug des StB

Literqlur- u. Rechtsprechungshinweise

- Dorlegungs- und Beweislost für Regreß

gegen StB

- .rordcclrlc Gewinnor lsschiitttrno

- Honororonspruch

- Kündigungsrechi, S62Z BGB

- Mondotsvertrog mit Sozietöt

- Provisionszohlung on StB/Wp

- Schölzungsschoden

- Veriöhrung 0 68 StBerG/Treuhönder

- Wiedereinselzung

Meh rfochberuf er, Wp/StBi RA

Mitverschuicien (0 254 BGB)

- Monipulotionen d. Mondonten
- für Unterschlogung durch ArbN

Notor, Gebühren des

- Verrechnung mit Anderkontengeld

- Sochverholtsermittlung

- Sicherungsübereignungsvertrog
- Treuhondgelder

Proxisveröußerung

- Teilproxis

Proxiswert

- Abschreibung eines erworbenen -

Prospekthoftung

- bei Bouherrenmodell

- des nichtgenonnten Prospektprüfers

Prospehprüfer
- Vertrog mit Schu2wirkung

zugunsten Bouherren?

- Wornpflicht wegen Bilonzbild?

Provisionsgeschöfte

- Rückforderung der

- Schodenersorzpflicht ohne Fehlberotung

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt

- Antrog eines Versöumnisurteils

- Bürogemeinschoft im lnkossobüro

Rechtsbeistond

- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht

Rechtsberolung/Rechtsbesorgung

- Abwicklung d. nichtigen
Rechtsberotu n gsvertroges

- Anwolts- und lnkossobüro

- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht

- durch Schuldenregulierung

- durch Steuerberoter

- durch Versicherungsmothemotiker/
Rentenbescheid

- durch Vertrogserstellung

oc,ai,"o, i,a,i,to,,,,,,,,r,,g

- durch dos Finonzomt

Sochverstöndiger

- Rechtsberotung durch

Schoden

- Anwoltskosten {. Strofuerfohren

- Geldbuße
- Kclkulationsschoden, USt

- Zi n ssch oden /Steuervo rtei I

Schodenminderungspf icht

- FG-Kloge, Ge{ohr d. Schodenerhohung

Schötzung, S 162 AO
- Schoden

: Bindung on Erklörung
i. Schlu0besprechung

= Dorlegungslost

Steueöeroter
- erloubte Rechtsberotung

- internotionole Zusommenorbeit
mit Berufskollegen

Steuerbe rotun gsgesellschoft

- mit berufsfremdem Gesellschofter

Sleueöerolungsgeselz
- g4zil+.5

: durch Unlernehmensberoter
: unmittelborer Zusommenhong

- 957
= Gebührenzohlung durch Dritte
: Unobhöngigkeit
= Werbeverbot

Steueöerotungsverlrog
- und Anlogeberolungsvertrog

- Autlösung des -: zum Johresende

- einverstöndliche -

87,12
{LS)87,112

87,112

87,26
ILS)

87,116
87,157

87,99,108
87,35,98

87,102
87,98,99

87,106
87, r8l
87,40
87,40

87,146
87,88
87,163
87,69
87,23

87,67

87,12
(LS)

87,12
(LS)

87,12
{LS)

87,12
(LS)

87,141

87,12
(LSI

87,141

.;,.
87,167

87,14

87,177
87,6

87,12
{LS)

87,24

87,24,125
87,164
87,73

87,179

87,156
87,16l

87,141

87,116

87,66
(LS}

87,13

87,14

87,35

87,99
87,102

87,94
87,8
87,7

87,94
ILS)

87,172
(LS)

87,172
(LS)

87,54

87,54

87,54
87,54

87,17,19
87,17

87,116
87,85
87,117

87,86

176

87,128
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Stichwort- und Entscheid un gsve rzeich nis ( H eft 1 -11, 1987 I öndern würde. Unter diesen Umstönden wor zu befürchten, doß sich die

ietzigen Geschöftsführer noch wie vor ols,,Herren im Hous" fühlten und
sich weiterhin für berechtigt hielten, noch Belieben Geldmittel für ihre
privoten Bedürfnisse ous dem Betrieb zu entnehmen. Es genügte dem-
noch nicht, doß die Beklogten zu ll und 2l die Geschöftsführerin der
Klögerin zu r Abfossu ng u nd Untezeich nu n g von sch riftlichen Geschöfts-
führervertrögen veronloßten; sie mußten ouch dorüber belehren, inwie-
weit die bisherige Entnohmeproxis geöndert werden mußte. Sie hötten
dorouf hinweisen müssen, doß sie in Zukunftzwischen dem Vermögen der
BGB-Gesellschoft und dem der GmbH unterscheiden müssen, Aus dem
BGB-Gesellschoftsvermögen seien noch wie vor Entnohmen in beliebiger
Höhe moglich. Dogegen sei es erforderlich, beim GmbH-Vermögen die
Zohlungs- und Buchungsvorgönge on die Regelungen des Geschöfts-
fü h rervertro ges o nzu possen.

Noch den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts besteht ouch
kein An loß zu r An no h me, doß die u rsprü n g liche Beleh ru ngsbed ü rFtig keit
spöter weggefollen sei...

Do d ie Geschöftsfü h rervertrö ge steuerl ich nicht o nerko n nt werden kon n-
ten, hötten die gesomten Entnohmen der Geschöftsführer ols verdeckte
Gewi n no usschüttu n gen beho ndelt werden m üssen. Diese weitgehende
Konsequenz hoben die Betriebsprüfer iedoch nicht gezogen. Sie hoben
den Betrog, den die Geschöftsführer über ihr Geholt hinous entnommen
hoben, ols (zinsloses) Dorlehen behondelt mit der Folge, doß eine ver-
deckte Gewinnousschüttung nur im Zinsvorteil gesehen wurde. Dos
entsproch nicht den von der finonzgerichtlichen Rechtsprechung ouf-
gestellten Grundsötzen. Diese erkennt ein dem Gesellschofter oder
seinen Fo milienongehörigen gewö hrtes Do rlehen nu r do n n steuerlich o n,

wenn klore Vereinborungen über die Kündigung, die Tilgung oder den
Rückzo h I u n gszeitpu n kt vorliegen ( RFH, RStBl . 1929, 556; 1933, 620 ; BFH,
BStBl. ilt lg58,45l).

Do es hier on solchen Vereinborungen fehlte, hötten die gesomten
enfnornmenen Betröge, nicht etwo nur der Zinsvorteil, ols verdeckte
Gewinnousschüttung oufgefoßt werden müssen. Bei richtiger steuer-
rechtlicher Beurteilung durch die Finonrverwoltung wöre doher der
Schoden, der der Klögerin durch die Ver:letzung der Hinweispflicht durch
die Beklogten entstonden ist, noch höher gewesen. Die Hoftung der
Beklogten für die totsöchlich entstondeng Steuermehrbelostung wird
dodurch iedoch nicht berührt...

Allgemeine Auftrogsbedingungen d. Wp.
-$9tv
Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftungshöchstsumme

Anlogeberotung
- Bonitötsprüfung

- Liquidilötsbelostung

- und Steuerberotungsvertrog
- Provisionsgeschöfte s. dort
- unentgeltliche -
Antrog
- lnvestitionszuloge

: zustöndiges Finonzomt

Anwoltsverlrog
- Kündigungsrecht, g 622 BGB

- mit Sozietöt

Arglisteinwond
- gegenüber Veriöhrungseinrede,

$68 StBerG

Auskunft des FA

Bouherrenmodell

- prospektierter Gesomtoufwond
- Treuhönder

- Vertrogsentwürfe d. StB

Bekonntgobe d. St-Bescheides

- on Mqndonten stott on Bevollmöchtigten

Belehrungspficht
- bei konkretem Anlqß
- Art der Belehrung

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: wg. Rundschreiben

- Ende der -: und Mondotsende
* über eigene Fehler

: schuldhofte Verletzung der -
- gegenüber GmbH-Geschöftsführer

: wg. Gefohren der vGA
: wg. Abschluß u. Durchführung

- über steuerliche Risiken

Berolung

- prognostische

Berichtigung gem. $lZ3 AO
- Mitorbeiterverschulden

- neue Totsoche

Honororonspruch d. StB

- bei nichtigem Berotungsverti'og

- Buchführungsmondot

- vorzeitiges Mondotsende, 5 14 StBGebV

- Veriöhrung

87,70

87,34

87,51
87,51,119
87,

87,

87,20

87,35
87,145

8Z I5B

87,\29

87,73
87,69
87,141

87,154
(LS)

5l,l2l
51,121

87,52

Betriebsprüfung

- Bindung on Erklörung i. Schlußbesprechung 87,156

Beweislosl

- für Fehlberotung 87,66,80
(LS}

Buchführungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- Unterschlogungsentdeckung
- Verschleierung v. Besteuerungsgrundlogen

Dorlegungslost ftir Regreßonspruch

- Anlogeberotungsvertrog

- Buchungsfehler

- Kolkulotionsschoden, USt

- Schötzungsschoden

- Zinsschoden/Steuervorteil

Dienstvertrog

- Anwoltsvertrog

Dritthoftung

- Hoftungsbeschrönkung in AGB
- sittenwid rige, vorsötzliche

Schödigung, $ 826 BGB

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsien Dritter
: Kreditgeberschutz
: Zwischenobschluß

Fohrtkosten

- anvischen Konzlei und Wohnung
mit Arbeitszimmer

Fristenkontrolle

- unverschuldetes Söumnis/
Brief on unzustöndiges FA

87,36

87,20

Geldstrofe/-buße
- Schoden

Hoftungsbeschrönkung in AGB
- Hoftungshöchsisumme

- vorvertrogliche Pf lichtuerletzung

Herousgobeonspruch

- gespeicherier Buch holtungsdoten

Honororonspruch d. RA

- vorzeitige Beendigung des Mondots,
S13 BRAGO

- Herobsetzung des -, $3
Abs. IIIBRAGO

- Pouschqlhonoror

- Verrech nung mit Anderkontengelder

87,24,125

87,

ö/,

87,

87,

87,4
87,4

87,155

87,45
87,102
87,164
87,161
87,73

87,34
87,27

87,134
ILSI

87,34

87,34
87,94

{LSI

87,141
87,9,112

87,165
87,9

87,27
87,27
87,27

87,176
87,66

(LSI

87,119

87,180
87,50

v. Vertrögen

- über Gebühren, Kosien, Prozeßkostenhilfe

87,49

87,175
87,134

87,120,135

87,122

87,44
ILS)

87,44
{LS)

141

lt6

Qq

34

174

174

87,
87,

IBB
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Geholtszohlungen on die Töchter - fingierle Aöeitsverhöltnisse

Die Betriebsprüfer hoben die Zohlungen on die Töchter ols verdeckte

Gewinnousschüttungen ongesehen, weil die Aöeitsveftöltnisse mit

ihnen nur fi ngiert wo ren. Diese steuerrechtliche Beu rteilu ng ist zutreffend.

Noch der Auffossung des Berufungsgerichis sind die Beklogien für den

dodurch verursochten Schoden nicht verontwortlich; mit solchen Moni-

pulotionen ihrer Mondontin hötten sie nicht zu rechnen brouchen. Dieser

Auffossung schließt sich der Senot on. Auch die Revision vermog in

diesem Punkt ein VerschulCen der Beklogten nicht oufzuzeigen.

Privote Nutzung der Personenkroftwogen

Die Fino nzverwo ltu n g hot in der privoien N utzu n g der zu m Gesellschofts-

vermöqen qehörenden Personenkroftwoqen eine verdeckte Gewinn-
o ussch üttu n g gesehen. Dos Beruf u n gsgericht meint, d iese Beo nsto nd u n g

sei nicht begründet gewesen. Do den Geschöftsführern im Anstellungs-

vertrog die privote Nulzung der Kroftwogen gestotlet gewesen sei und

ouch der Lohnsteuer unterliegen sollte, hötte dies nur donn ols verdeckte

Gewinnousschüttung ongesehen werden können, wenn einem unbetei-

ligten Dritten ein solcher Vermögensvorteil nicht gewöhrt worden wöre.
n-..^- l.:r^^^ :^.J^^L ^:^Lr ^. ^ .^,^-!^^ ^^ ^^i.,1^l*^L, ^^^^lJqvul I K(JI ll lti ltruuLl I I llLl ll Llu)g('v(Jl lg('l I vv('l \J\tl l; \rö Jr'r v r\rrr I rer rr vvr rv

und göbe, doß leitenden Angestellten einer Firmo und insbesondere

Geschöftsführern einer GmbH Firmenfohrzeuge zur privoten Nutzung

überlossung werden. Selbst wenn ober eine verdeckte Gewinnous-

schüttung vorliegen sollte, seien die Beklogien hierfür nichtveroniwortlich,

do sievon einerderodigen privoten Nufzung nichtswußten und ouch mit

ihr nicht hötten rechnen müssen. Diese Ausführungen holten einer recht-

lichen Nochprüfung nicht stond.

Zwor müssen noch der heute herrschenden Auffossung Fohrten mit dem

Dienstwogen anrischen Wohnung und Arbeitsstötte ohne ousdrÜckliche

Vereinborung im Arbeitsvertrog ols ublich ongesehen werden. lnsoweit

liegt keine verdeckte Gewinnousschüttung vo; ouch nicht bei Mittogs-
heimfohrten (BFH, HFR 1962, 3391. Soweit ober der Gesellschoffer-

Geschöftsführer den KrofMogen ouch im übrigen privot benulzen dorf,
liegt nur donn keine verdeckte Gewinnousschüttung vor, wenn ihm diese

Privotnutzung im Dienstverlrog ousdrücklich ols Teil seiner Dienstbezüge

zugestonden worden ist und der entsprechende Wert der Lohnsteuer

unterworbn wird (Longe, o.o.O., Rdnr. 356; BFH, HFR 1961, lZ0l. Den

Geschöftsführern der Klögerin wor zwarin ihrem Anstellungsvertrog die
p rivote N ufzu n g der Fi rmenkroftwo gen gestottet word en; d ieser Vertro g

ist ober, wie oben ousgefüh4 steuerlich nicht onzuerkennen, weil er nicht

durchgeführt worden ist

Gl-Hinweis

Eine wichtige lnformolion zur Vermeidung von Hoftpfichtrisiken:

Der Bundesminister der Finonzen hot erstmols durch Sclveiben vom

24.6.1987 bundeseinheitliche Regelungen zur Erteilung von verbind-

lichen .Auskünften durch die Finonzvewoltung bekonntgegeben. Den

Wortlout dieses Schreibens, dessen Erlöuterungen sowie proxisnohe

Empfehlungen finden sie in der STEUER:IELEX-Sonderinformotion: Die

neue Verwoltungsregelung zur veöindlichen Auskunft von Regierungs-

direhor Heinz Richter (Dr. Peter Deubner Verlog Köln, l9BZ 36 Seiten

DIN A4, DM 35,BOI.

Wir empfehlen die Lektüre dieser Broschüre. Sie können bei einer

Gesto ltu n gsberotu n g Reg reßrisiken beseitigen, wen n Sie ei ne verbind-

liche Auskunft durch die Finonanewoltung beontrogen. Sie sichern

einerseits die lnvestitionsentscheidung ihrer Mondonten ob und trogen

ondererseits dozu bei, doß ihr Mondotsverhöltnis nicht durch eine evtl.

,,sch iefg eg o n gene" Gesto ltu n g sberotq n g belo stet wi rd.

Die Dorstellung von Richter befoßt sich dorüber hinous mit den beiden

onderen Follgruppen von verbindlichen Auskünften, der verbindlichen

Zusoge oufgrund einer Außenprüfung, $$ 204ff AO und der Anrufungs-

ouskunft über die Anwendung der Vorschriften über die Lohnsteuer,

942e ESIG.
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ongesichts der vorgelegten Korrespondenz nicht ous, doß dos frogliche
Gespröch erst spöter stottgefunden hot.

Zinsschoden und Veriöhrung

Auch hinsichtlich des von der Klögerin mit den Schodenspositionen 2 und
3 geltend gemochte Zinsschoden ist dos Berufungsurteil rechtsfehler-
hoft. ....

Die Anwendung des 9224 BGB für den Zinsschoden ist rechtsfehlerhoft.
Der Zinsschoden ist keine Nebenforderung des Erstotfungsbetroges. Er ist
ouch nicht mit dem Verzugsschqden (RGZ 156, li3, l21l gleichzusefzen.
Er entsteht, weil der Mondont des Steuerberoters eine Forderung finon-
zieren muß, hinsichtlich der er wegen der fehlerhofren Berotung seitens
des Steuerberoters nicht erkennt, doß er sie in Wohrheit nicht schuldet.
Der Zinsschoden ist selbst Houptforderung, nö m I ich ein sel bstö nd iger Tei I

des Schodenersotzo nspruches ( BGHZ 83, 17, 22 oben : WM lg|2, 367
und 96, 290,298 unter5 : WM 1986,261;weiter Urteilvom l.lO.l98l :
WM l98l, l3l2). Dieser Rechtsfehler wirkt sich ous bei der Froge, wonn
hinsichtlich der Schodenpositionen 2 und 3 Veriöhrung eingetreten ist.

Denn dos Berufungsgericht hot zur Veriöhrungsunterbrechung den
Umstond übersehen, doß die Klagerin ersi mit dem om12.l0.l9B3 zuge-
stellten Schriftsotz vom 24.8.1983 noch der Aussetzung wegen des
Steuerbeschwerdeverfohrens den Anspruch ousdrucklich so geltend
gemocht hot, doß er olle drei Schodenpositionen umfoßie. Die Revision
meint, doß desholb olle Zinsschodenonsprüche veriöhrtseien. So liegtes
ober nicht.

Anmerkung

Zur Ver[öhrung von Regreßonsprüchen gegen Mehrfochberufler ver-
weisen wir ouf dos Urt oLG Homburg v. 10.12.86 - 5 u 50/86 GIlgB7,
67, den Kurzkommentor von Grof v.Westfolen EWIR $68 stBeG l/82
und die umfongreichen weiterführenden Hinweise Gl 87, 72..

zum sekundören schodenersotzonspruch verweisen wir ouf oLG
Koblenz urt v. 3.12.86 - 7 u 673/86 Gll9B7,45 und ouf LG Köln Urr.v.
8.5.87 -17 0 447/86 Gt1987,158.

Die steuerliche Nichtonerkennung führt dozu, doß olle Leistungen, die
oufgrund des Vertroges erbrocht werden - olso ouch die privote PKW-
Nulzung -, ols verdeckte Gewinnousschüttungen behondelt werden.
Doron konn ouch der Umstond, doß die privote Nutzung der Lohnsteuer-
pflicht unterworfen wurde, nicht öndern...

Die Prüfer sind mit Recht dovon ousgegongen, doß die PKW-Uber-
lossung unentgeltlich gewöhrt worden sei. Mit dieser Feststellung steht
es nicht im Widerspruch, doß die Geschoftsführer mit dem Gegenwed
der Nutzung belostet worden sind. Gezohlt wurde dos in der Bilonz
ousgewiesene Entgelt nichi; es wurde vielmehr proktisch wie ein den
Geschöftsführern gewöhrtes Dorlehen behondelt.

Für die steuerliche Aned<ennung einer Dodehenshingobe durch die
Gesellschoft on die Gesellschofter (oder ihnen nohestehende Personen)
ist es iedoch erforderlich, doß dos Dorlehen in den Büchern der Gesell-
schoft ordnungsgemöß verbucht ist, doß klore Vereinborungen über
Tilgungsroten, den Rückzohlungszeiipunkt oder die Kr;ndigungsfrist
getroffen u nd die ü blichen Sicherheiten bestel lt werden ( BGH, VersR 1983,
177,1791. Diese Voroussetzungen logen hier nichtvor. Wenn die Beklogten
dofür verontwortlich sind, doß die Anstellungsvertröge steuerlich nicht
onerkonnt wurden, donn umfoßt ihre Schodenersotzpflicht ouch die
steuerliche Mehrbelostung, die dodurch entstonden ist, doß in der privo-
ten PKW-Nutzung eine verdeckte Gewinnousschüttung gesehen wurde.
Dorouf, ob eine solche Nutzung fur die Beklogten vorhersehbor wor,
kommt es in einem solchen Foll nicht on.

Pochtzohlung, Pficht zur FG-Kloge

Die Finonrverwoltung hotden Pochtzins, den die GmbH der BGB-Gesell-
schoft zohll, ols unongemessen hoch ongesehen und desholb teilweise
o ls verdeckte Gewin no ussch üttu ng gewertet. I n Wirkl ich keit wo r iedoch
der Pochtzins ongemessen. Wenn bei der Betriebsprüfung nur dieser
Punkt beonstondet worden wöre, hötte der Steuernochteil durch Ein-
leg u n g des Einspruchs, g gf. d u rch Fino nzgerichtsklo ge beseitigt werden
können. Bei der hier vorliegenden Follgestoltung hotte die Klögerin

iedoch gute Gründe, von der Einlegung des Einspruchs obzusehen.Wie
bereits ousgefüh4 wurden bei der Betriebsprüfung die verdeckten
Gewinnousschüttungen, die durch die Entnohmen der Geschöftsführer
entstonden woren, zu niedrig bemessen. Hötte die Klagerin von den ihr
zustehenden Rechtsbehelfen Gebro uch gemo cht, so hötte sie zwo r do m it
rechnen können, doß der Steuerbescheid hinsichtlich der Pochtzins-
zohlungen korrigiert wurde. Sie hotte ober befürchten müssen, doß die
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verdeckten Gewinnousschüttungen, die sich ous den Entnohmen der

Gesellschofter ergoben, mit einem höheren Betrog ongesetzt wurden.

Dobei wöre ouch eine Abönderung der Steuerfestselzung zu Losten der

Klögerin möglich gewesen (S362 Abs.2 S.2 AO 19771. Die Einlegung

des Einspruchs hötte olso den bereits entstondenen Schoden noch

erhöhen können.

Doß die Anfechtung der Steuerfestsetzung mit einem solchen Risiko ver-

bunden wor, wor eine Folge der Nichtonerkennung der GeschöftsfÜhrer-

vertröge. Wen n d ie Beklo gten fü r d ie N ichto nerken n u n g d ieser Vertrö ge

verontwortlich sind, hoben sie ouch den Schoden zu trogen, derdodurch

entstonden ist, doß die KlAgerin ous den dorgelegten GrÜnden eine

Anderung der Verwoliungsentscheidung über die steuerliche Behond-

lu n g der Pochtzinszo h I u n gen nicht oh ne o nderweitige steuerl iche Noch-

lullti ttl ltilLl lttl I l\tJl ll lllt...

Ausschluß der Hoftung?

Die Enischeidung des Berufungsgerichts konn ouch nicht mit einer

onderen Begründung (9563 ZPO) oufrechterholten werden.

I . Durch Mondontenbriefe?

Es ist unstreitig, doß die Beklogten Mondontenbriefe herousgeben und

doß der Geschöftsführer E., der ein eigenes Uniernehmen betreibt und

in dieser Eigenschoft stöndig von den Beklogten betreut wird, die

Mondontenbriefe regelmößig erholten hof der Klögerin selbst und dem

Geschöftsführer G. sind sie dogegen nicht zugesondt worden. Die

Beklogten meinen, durch diese Briefe seien die GeschöftsfÜhrer der

Klögerin ousreichend Uber die mit der verdeckten GewinnousschÜttung

zusommenhöngenden Frogen unterrichtet worden; eine besondere

Belehrung sei doher nicht mehr erforderlich gewesen. DemgegenÜber

behouptet die KlAgerin, in den Briefen sei zwor ouch die Froge der ver-

deckten Gewi n no ussch üttu n gen o n gesprochen worden; d ie o bstro kten

Ausführungen seien ober wegen des ,,Fochiorgons" nicht verstöndlich

gewesen.

Ob dieser Einwond begründet ist, konn dos Revisionsgericht nicht ob-

schließend beurteilen. Die Beklogten schuldeten der Klögerin eine

konkrete, ouf den vorliegenden Foll bezogene Belehrung; ollgemeine

Ausführungen über die Geföhrlichkeit verdecher GewinnousschÜttungen

konnten solche Hinweise nicht ersetzen. Ob die Beklogten in einem der

Mondontenbriefe die hier entscheidungserheblichen Einzelfrogen

konkret ongesprochen hoben, lößt sich erst donn beurteilen, wenn dos

betreffende Exemplo r vorgelegt wird.

Es ging um rückwirkenden Erloß. Die Klögerin hotte unstreitig die ocht

Vierteliohresroten derVermögensobgobe fÜr die Johre 1969 und 1970in

Höhe von ieweils 3.126,17 DM pünktlich gezohlt. Der noch der vom

Berufungsgericht zugrunde gelegten Erloßproxis der Finonzbehörden

hier moßgebliche dreiiöhrige Erloßzeitroum umfoßte demgemöß die

Johre 1969 bis 1971. Der Antrog ouf Erloß der Vermögensobgobe mußie

noch dieser Proxis spöiestens mii Ablouf des zweiten Johres noch dem

dreiiöhrigen Erloßzeitroum gestellt werden. Anderenfolls gingen die

Finonzbehörden von Vewirkung ous. Demgemöß wor der Schoden

der Klögerin enrsronden im Sinne von $ 5l BRAO (und $ 68 StBeG), ols bis

zum Ablouf des 31.12.1923 noch kein Erloßontrog gestellt worden

wor. ....

Seku ndörer Schodenersotzon spruch

Jedoch konn der Klögerin, wenn ihr Anspruch gegen den Beklogten zu 3

gemöß S5l BRAO veriöhrt ist, ein sekundörer Schodenersotzonspruch

zustehen. Ein solcher Anspruch setzt seinerseits eine neue Pflichtver-

letzung vorous. Er entsteht olso nur, wenn der Rechtsonwolt vor Voll-

endung der Veriöhrungsfrist hinsichtlich des Regreßonspruches Anloß

hotte, den durch die frtihere Pfichverletzung seinem Mondqnten ent-

stondenen Schoden zu eri<ennen, unci wenn er ihn cieshoib ouf ciie

Moglichkeit des Regresses und dessen drohende Veriöhrung hötte hin-

weisen müssen (BGHZ 94,380,386 ff : V/M 1985, BB9 : Gl32/851.

Do die mit dem Verwirkungseiniritt om 31.12.1973 beginnende Veriöh-

rungsfristdes $51 BRAO om 3l.12.1976obgeloufen wor, kommtes dorouf

on, ob der Beklogte zu 3 in dieser FristAnloß hotte,den derKlögerin durch

den Nichterloß derVermögensobgobe entstondenen Schoden und die

für diesen Schoden ursöchliche Pflichtwidrigkeii der Beklogten zu erken-

nen. Dozu hot dos Berufungsgericht ousreichende Feststellungen nicht

getroffen. Allerdings hotes unter 1.3. b ouf Seitegseines Urteilsdorouf hin-

gewiesen, doß die Beklogten in den Gewinn- und Verlustrechnungen und

in einigen Schreiben die Vermögensobgobe erwöhnt hoben. Ob schon

dos ein ousreichender Anloß im Sinne der Rechtsprechung \BGHZ94,

3BO,3BB : WM 1985, BB9 gewesen ist, bedorf nöherer NochprÜfung.

Möglicherweise wurde ouch die von dem Zeugen W. bei dessen Aus-

soge erulöhnte Froge der Klögerin, ob ihre schlechte Ertrogsloge nicht

Grund für ein Loskommen von der Vermögensobgobe sein könnte, in

dieser Frist gestellt. Diese ols Anloß sicherlich ousreichende Froge wurde

nömlich noch derAussoge des Zeugen onlößlich derGespröche gestellt,

die wegen der Umwondlung der Klögerin gefuhrt wurden. Diese

Umwondlung geschoh zwor zum Johresende 1972. Dos schließt ober
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Diese Rechtsonsicht geht fehl. Die Veriöhrungsvorschrift ist, wenn der
steuerliche Beroter den Beruf des Steuerberoters, des Wirtschoftsprüfers
und des Rechtsonwolts nebeneinonder ousübt, derienigen Berufs-
ordnung zu entnehmen, die die Porteien fiir die Tötigkeit des Beroters
erkennbor zugrunde legen wollten, oder - mongels feststellboren portei-

willens - die den schwerpunh seinervenroglichen Verpflichtungen regelt
(BGHZ 83, 328, 332 : W M 1982, 7431.

Dos Berufungsgericht hot ousreichende Feststellungen zum Porteiwillen
nicht getroffen. lm vorliegenden Foll gelten für den Beklogten zu 3 ols
Rechtsonwolt und Wirtschoftsprüfer sowohl die Berufsordnung fur Wirt-
schoftsprüfer ols ouch die für Rechtsonwölte. Dos Berufungsgericht hot
lediglich mit Recht $68 stBerG ousgeschlossen, donn iedoch ohne
weiteres $5lo WPo ongewendet, ohne ouf $5'l BRAO einzugehen, der
wie $68 StBerG eine dreiiöhrige Fristfestlegt Es hotte einer prüfung der
Froge bedurFt, ob noch dem willen der Porleien der Beklogte zu 5 die
vertro gsmößigen Dienste in seiner Eigenschoft o ls Wirtschoftsprüfer oder
in der ols Rechtsonwolt leisten sollte. Do es sich hierbei um eine tot-
richtediche Froge hondelt, muß ihre Entscheidung dem Berufungsgericht
überlossen bleih.ren.

Bei der nochzuholenden Prüfung wird dos Berufungsgericht unter onde-
rem zu bedenken hoben, doß der Beklogtezu 3 nichtollein tötig, sondern
in einer Sozietöt mit drei Steuerberotern verbunden ist, von denen zwei
gleichzeitig Wirtschoftsprüfer sind. Wird eine solche Sozietöt für steuer-
liche Berotung in Anspruch genommen, donn geht der por.teiwillen

möglicherweise dohin, doß der einzige in ihr iötige Rechtsonwolt in
dieser Eigenschoft gewöhltwird und beroren will. Noch $3 Abgl BRAO
ist der Rechtsonwolt der berufene unobhöngige Beroter in ollen Rechts-
ongelegenheiten unter Einschluß insbesondere der steuerrechtlichen
Frogen ($3 Nr. 2 stBerG). Noch dem Ergebnis der Beweisoufnohme
scheint ouch der Beklogte zu 3 persönlich die Klögerin lediglich beroten
zu hoben, ols diese in eine KG umgewondelt wurde.

Der Schodenersotzonspruch wegen Nichterstottung der vermögens-
obgobe für die Johre ]969 und 1970wurde erstmols mit dem Antrog ouf
Erloß der Mohnbescheide gerichtlich geltend gemocht. Diese hoJ die
Klögerin om ]8.12.1978 eingereicht. Demgemöß konnie erst on diesem
Tog die Ver[öhrungsfrist unterbrochen werden (ss2o9 Abs.2 Nn I BGB,
693 Abs. 2 z?ol, do d ie Bescheide,,dem n öchst" zu gestel lt worden sind.
ln diesem Zeitpunkt wor ober die Veriöhrung bereits eingetreten, wenn
die Veriöhrungsfrist drei Johre betrögt.

2. Veriöhrung? , 
,

Mit Recht hot dos Berufungsgericht ongenommen, doß der geltend-
gemochte Schodenersotzo nspruch n icht veriö h rt ist. Die Veriö h i n gsf rist
betrug 3 Johre (BGH, Gl j2/82: LM stBerö $68 Nr: 20: NJWI9B2,
22561; sie begonn mit der Schlußbesprechung über dos Ergebnis dei
Betriebsprüfung, d. h. olso om 30.5.1979,zu loufen (BGHZ 23,363), sie ist
spötestens durch die Klogezustellung om 21.6.1980 unterbrochen und
seitdem nicht wieder in Louf gesetzt worden. ....

weitefijhrende Hinweise zur verdechen Gewin noussch üttun g :

verdeckte Gewinnousschüttungen und verdeckte streck GmbH R lgBZ
Einlogen in der Steuerproxis 104

Neue Entwicklungen bei der steuerlichen Behond-
lung verdeckter Gewinnousschütfungen und ver-

deckter Einlogen

Zur Froge des Zuflusses von verdeckten Gewinn-
ousschüttungen

Besteuerung von verdeckten Gewinnousschüttun-
gen

Sieuerklouseln und Sotzungsklouseln

Schulze, 881985,1324

Zenthöfer DStZlgB7
185,217,273

Pezzer, O. Schmidt-
Verlog lg36

Sorrozin, Wpg.1985,
625

Schuhmonn RWP SG
7.1,5.95

Jonos GmbH Rl9B7,
484

Wossermeyer, DSIR
1987,484

Die verdeckte Gewinnousschüttung im Körper_
schoftssteuerrecht

Schodenersotzonspruch einer GmbH gegen den
steuerlichen Beroter wegen Nichfuermeidung einer
verdeckten Gewinnousschüttung

Die Auswirkungen der verdeckten Gewinnous-
schüttung ouf die Steuerbilonz
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Veriöhrung von SchodenersqfzonsprÜchen
- Ansprüche gegen einen Rechtsonwolt,

Wi rtschoftsprUler u nd Steuerberoier, sog. Meh rfo ch be ruf I er

- seku ndö rer Schodenersofzo nspruch

- Zinsschoden
(BGH Urr.v. 25.3.1987 - lVo ZR 250/85,WM 1987, 928 : VersR 1987, Zl8)

leitsötze:

l. Die Veriöhrung von SchodenersotzonsprÜchen geggn einen steuer-

lichen B"rot"i d1 d,en Beruf 
,des 

SteuSrberll"t:: 1.T.Y.,ii:Plt;
Prurels ul lu uti5 Nvl.-l llJ\rl lvvurrJ r rvevilvrr rvr rvvr 't "- - - -

noch derienigen Berufsordnung, die die Porteien fÜr die Tötigkeii des

Beroters zugrunde legen wollten - oder mongels feststellboren Portei-

willens - die den Schwerpunkt seiner vertroglichen Verpflichtungen

Aus den Gründen:

Veriöhrungsfrist bei Mehrfochberuf em

Dos Berufungsgericht hoi den zr,uischen den Porteien geschlossenen

Vertrog dohin ousgelegt, doß der Schwerpunkt der von. den Beklogten

vertro!lich geschuldeten Tötigkeit im Bereich der Steuerberotung liege'

regelt.

2. Zvm sog. sekundören Schodenersotzonspruch gegen einen Rechts-
r. r .' r t- -.r .-^^Lr-^lr?^ 

^^+-A^^ ^,,f F'l^R lor \Ar-
onwolt, oer es vgrsoumr rlcll, lgLlllzt'll19 /1r rrruvv Lrvr Lrrvr/ vvr Yvr

mögensobgobe zu stellen.

3. Ein Znsschoden ist keine Nebenforderung im Sinne derVeriöhrungs-

vorschrift des $224 BGB.

Zum Sochvertrolt:

Die Klögerin verlongt Schodenersotz wegen zu spöt gestellter Erloß-

ontragJhinsichtlich der von ihr noch dem Leistungsousgleichsgesetz

g"sch-uldet"n Vermögensobgobe. Die vier Beklogten bilden eine

Sozietöt, ols Steuerbeioter- dlr Beklogte zu 11, ols WirtschoftsprÜfer und

St"r"rb"roter - die Beklogien zu2l vnd4) und ols WirtschoftsprÜfer und

Rechtsonwolt - der Beklogte zu 31.

Die Klögerin verlongt im Übrigen einen Zinsschoden wegen der ous

Krediten bezo h lten Vermögenso bgo be.

Desholb gelie nicht nur fÜr den Beklogten.zu 1, sondern ouch fÜr die

Beklogten zu 2 und 4 die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist des $68 StBerG.

Dieselrist, deren Louf im vorliegenden Foll on1.1.1974 begonnen hobe,

sei bei dem Erloß der Mohnbescheide schon obgeloufen. Dogegen

richte sich dieVeriöhrung bezÜglich des Beklogten zu 3 noch $5lo WPO.

Die dorin festgelegte 5iöhrige Veriöhrungsfrisi, deren Louf ebenfolls om

1.1.1974 begonnen hobe, sei beim Edoß des Mohnbescheiden om

19.12.197 I noch nicht verstrichen gewesen'

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts konn fÜr olle vier Beklogten

ei nä Vär1a h ru ngsf rist von d rei Jo hren seit dem Zeitpu n kt gelten, i n d em der

Anspruch entstonden ist.

o 
i I " 

E rf o I s,ve rs^u c h1 d 
I " 

*l 
ig f i: : h', 

:l li" : :'.' ::Y3,:Hni ji, 
,^F^":l

5ltillul lvgr r veJ uvr w,v, J

onzugieifen. Soweit sie meint, gegenÜber den Beklogten zu l, 2 und 4 sei

Veriö[rung nicht eingetreten, können ihre Erwögungen on der rechts-

kraitigen Abweisung dieses Teils ihrer Klogeforderung gegen diese

Beklogten nichts öndern.

Die vom Beruf u n gsgericht o ufg ru nd sei ner Vertro gso usleg u n g getroffene
- . . n I ^ I -.-.-.-^l"r ^l^- txr:^|,^l+ l;^^^ i- Ro'oi^h -lo. Q+o,,o'
feststellUng, Oef )CnwelPUllKl Ut'I lullVNvrr rr('ve rrrr rJvrvrlrr vvr ervvvr

berotung, gilt grundsötzlich ouch fÜr den Beklogten zu 3. Auslegungs-

fehler t onn ai" <lögerin nichi oufzeigen. Es ist nicht ersichtlich, doß dos

Berufungsgericht den Vortrog der Porteien, die von ihnen vorgelegten

Unterlogen und die Beweiserhebung erster lnstonz zu dieser Froge nicht

in seine-Auslegung einbezogen hot. Eines ousdrÜcklichen Eingehens ouf

ieden dieser Punkte bedurfte es nicht (8GH23,162,175lr. Diese Auslegung

entspricht sogor dem eigenen Totsochenvodrog der Klögerin. Die

Klögerin hot ln zweiter lnstonz, nochdem dos Londgerichi Über die

Auigestoltung des Vertrogsverhöltnisses Beweis erhoben und donoch

ouf den gelLnd gemochten Schodenersotzonspruch ousschließlich

$68 StBeö ongewendet hotte, selbst den geschlossenen Vertrog ols

Steuerberotu n givertro g u nd die geso mte Tötig keii u nter Auswertu n g des

Sch rifMechsels der Po rteien o ls u mfossende Steuerberotu n g bezeich net.

Sie hoi lediglich gemeini, ouf die steuerberotende Tötigkeit eines Wirl-

schoftsprüfers und Sieuerberoters sei die Berufsordnung fÜr Wirtschofts-

prüfer und domit $5lo WPO onzuwenden. Die Steuerberotung nehme

innerholb der Totigkeit der WirtschoftsprÜfer einen wesentlichen Rong

und Roum ein. Gleichwohl hobe der Gesetzgeber in der noch dem

Steuerberotungsgesetz erlossenen WirtschoftsprÜferordnung fÜr die

unterschiedlichln Töiigkeiten keine unterschiedlichen Veriöhrungsfristen

eingesetzt.
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Veriöhrung von SchodenersqfzonsprÜchen
- Ansprüche gegen einen Rechtsonwolt,

Wi rtschoftsprUler u nd Steuerberoier, sog. Meh rfo ch be ruf I er

- seku ndö rer Schodenersofzo nspruch

- Zinsschoden
(BGH Urr.v. 25.3.1987 - lVo ZR 250/85,WM 1987, 928 : VersR 1987, Zl8)

leitsötze:

l. Die Veriöhrung von SchodenersotzonsprÜchen geggn einen steuer-

lichen B"rot"i d1 d,en Beruf 
,des 

SteuSrberll"t:: 1.T.Y.,ii:Plt;
Prurels ul lu uti5 Nvl.-l llJ\rl lvvurrJ r rvevilvrr rvr rvvr 't "- - - -

noch derienigen Berufsordnung, die die Porteien fÜr die Tötigkeii des

Beroters zugrunde legen wollten - oder mongels feststellboren Portei-

willens - die den Schwerpunkt seiner vertroglichen Verpflichtungen

Aus den Gründen:

Veriöhrungsfrist bei Mehrfochberuf em

Dos Berufungsgericht hoi den zr,uischen den Porteien geschlossenen

Vertrog dohin ousgelegt, doß der Schwerpunkt der von. den Beklogten

vertro!lich geschuldeten Tötigkeit im Bereich der Steuerberotung liege'

regelt.

2. Zvm sog. sekundören Schodenersotzonspruch gegen einen Rechts-
r. r .' r t- -.r .-^^Lr-^lr?^ 

^^+-A^^ ^,,f F'l^R lor \Ar-
onwolt, oer es vgrsoumr rlcll, lgLlllzt'll19 /1r rrruvv Lrvr Lrrvr/ vvr Yvr

mögensobgobe zu stellen.

3. Ein Znsschoden ist keine Nebenforderung im Sinne derVeriöhrungs-

vorschrift des $224 BGB.

Zum Sochvertrolt:

Die Klögerin verlongt Schodenersotz wegen zu spöt gestellter Erloß-

ontragJhinsichtlich der von ihr noch dem Leistungsousgleichsgesetz

g"sch-uldet"n Vermögensobgobe. Die vier Beklogten bilden eine

Sozietöt, ols Steuerbeioter- dlr Beklogte zu 11, ols WirtschoftsprÜfer und

St"r"rb"roter - die Beklogien zu2l vnd4) und ols WirtschoftsprÜfer und

Rechtsonwolt - der Beklogte zu 31.

Die Klögerin verlongt im Übrigen einen Zinsschoden wegen der ous

Krediten bezo h lten Vermögenso bgo be.

Desholb gelie nicht nur fÜr den Beklogten.zu 1, sondern ouch fÜr die

Beklogten zu 2 und 4 die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist des $68 StBerG.

Dieselrist, deren Louf im vorliegenden Foll on1.1.1974 begonnen hobe,

sei bei dem Erloß der Mohnbescheide schon obgeloufen. Dogegen

richte sich dieVeriöhrung bezÜglich des Beklogten zu 3 noch $5lo WPO.

Die dorin festgelegte 5iöhrige Veriöhrungsfrisi, deren Louf ebenfolls om

1.1.1974 begonnen hobe, sei beim Edoß des Mohnbescheiden om

19.12.197 I noch nicht verstrichen gewesen'

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts konn fÜr olle vier Beklogten

ei nä Vär1a h ru ngsf rist von d rei Jo hren seit dem Zeitpu n kt gelten, i n d em der

Anspruch entstonden ist.

o 
i I " 

E rf o I s,ve rs^u c h1 d 
I " 

*l 
ig f i: : h', 

:l li" : :'.' ::Y3,:Hni ji, 
,^F^":l

5ltillul lvgr r veJ uvr w,v, J

onzugieifen. Soweit sie meint, gegenÜber den Beklogten zu l, 2 und 4 sei

Veriö[rung nicht eingetreten, können ihre Erwögungen on der rechts-

kraitigen Abweisung dieses Teils ihrer Klogeforderung gegen diese

Beklogten nichts öndern.

Die vom Beruf u n gsgericht o ufg ru nd sei ner Vertro gso usleg u n g getroffene
- . . n I ^ I -.-.-.-^l"r ^l^- txr:^|,^l+ l;^^^ i- Ro'oi^h -lo. Q+o,,o'
feststellUng, Oef )CnwelPUllKl Ut'I lullVNvrr rr('ve rrrr rJvrvrlrr vvr ervvvr

berotung, gilt grundsötzlich ouch fÜr den Beklogten zu 3. Auslegungs-

fehler t onn ai" <lögerin nichi oufzeigen. Es ist nicht ersichtlich, doß dos

Berufungsgericht den Vortrog der Porteien, die von ihnen vorgelegten

Unterlogen und die Beweiserhebung erster lnstonz zu dieser Froge nicht

in seine-Auslegung einbezogen hot. Eines ousdrÜcklichen Eingehens ouf

ieden dieser Punkte bedurfte es nicht (8GH23,162,175lr. Diese Auslegung

entspricht sogor dem eigenen Totsochenvodrog der Klögerin. Die

Klögerin hot ln zweiter lnstonz, nochdem dos Londgerichi Über die

Auigestoltung des Vertrogsverhöltnisses Beweis erhoben und donoch

ouf den gelLnd gemochten Schodenersotzonspruch ousschließlich

$68 StBeö ongewendet hotte, selbst den geschlossenen Vertrog ols

Steuerberotu n givertro g u nd die geso mte Tötig keii u nter Auswertu n g des

Sch rifMechsels der Po rteien o ls u mfossende Steuerberotu n g bezeich net.

Sie hoi lediglich gemeini, ouf die steuerberotende Tötigkeit eines Wirl-

schoftsprüfers und Sieuerberoters sei die Berufsordnung fÜr Wirtschofts-

prüfer und domit $5lo WPO onzuwenden. Die Steuerberotung nehme

innerholb der Totigkeit der WirtschoftsprÜfer einen wesentlichen Rong

und Roum ein. Gleichwohl hobe der Gesetzgeber in der noch dem

Steuerberotungsgesetz erlossenen WirtschoftsprÜferordnung fÜr die

unterschiedlichln Töiigkeiten keine unterschiedlichen Veriöhrungsfristen

eingesetzt.
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Diese Rechtsonsicht geht fehl. Die Veriöhrungsvorschrift ist, wenn der
steuerliche Beroter den Beruf des Steuerberoters, des Wirtschoftsprüfers
und des Rechtsonwolts nebeneinonder ousübt, derienigen Berufs-
ordnung zu entnehmen, die die Porteien fiir die Tötigkeit des Beroters
erkennbor zugrunde legen wollten, oder - mongels feststellboren portei-

willens - die den schwerpunh seinervenroglichen Verpflichtungen regelt
(BGHZ 83, 328, 332 : W M 1982, 7431.

Dos Berufungsgericht hot ousreichende Feststellungen zum Porteiwillen
nicht getroffen. lm vorliegenden Foll gelten für den Beklogten zu 3 ols
Rechtsonwolt und Wirtschoftsprüfer sowohl die Berufsordnung fur Wirt-
schoftsprüfer ols ouch die für Rechtsonwölte. Dos Berufungsgericht hot
lediglich mit Recht $68 stBerG ousgeschlossen, donn iedoch ohne
weiteres $5lo WPo ongewendet, ohne ouf $5'l BRAO einzugehen, der
wie $68 StBerG eine dreiiöhrige Fristfestlegt Es hotte einer prüfung der
Froge bedurFt, ob noch dem willen der Porleien der Beklogte zu 5 die
vertro gsmößigen Dienste in seiner Eigenschoft o ls Wirtschoftsprüfer oder
in der ols Rechtsonwolt leisten sollte. Do es sich hierbei um eine tot-
richtediche Froge hondelt, muß ihre Entscheidung dem Berufungsgericht
überlossen bleih.ren.

Bei der nochzuholenden Prüfung wird dos Berufungsgericht unter onde-
rem zu bedenken hoben, doß der Beklogtezu 3 nichtollein tötig, sondern
in einer Sozietöt mit drei Steuerberotern verbunden ist, von denen zwei
gleichzeitig Wirtschoftsprüfer sind. Wird eine solche Sozietöt für steuer-
liche Berotung in Anspruch genommen, donn geht der por.teiwillen

möglicherweise dohin, doß der einzige in ihr iötige Rechtsonwolt in
dieser Eigenschoft gewöhltwird und beroren will. Noch $3 Abgl BRAO
ist der Rechtsonwolt der berufene unobhöngige Beroter in ollen Rechts-
ongelegenheiten unter Einschluß insbesondere der steuerrechtlichen
Frogen ($3 Nr. 2 stBerG). Noch dem Ergebnis der Beweisoufnohme
scheint ouch der Beklogte zu 3 persönlich die Klögerin lediglich beroten
zu hoben, ols diese in eine KG umgewondelt wurde.

Der Schodenersotzonspruch wegen Nichterstottung der vermögens-
obgobe für die Johre ]969 und 1970wurde erstmols mit dem Antrog ouf
Erloß der Mohnbescheide gerichtlich geltend gemocht. Diese hoJ die
Klögerin om ]8.12.1978 eingereicht. Demgemöß konnie erst on diesem
Tog die Ver[öhrungsfrist unterbrochen werden (ss2o9 Abs.2 Nn I BGB,
693 Abs. 2 z?ol, do d ie Bescheide,,dem n öchst" zu gestel lt worden sind.
ln diesem Zeitpunkt wor ober die Veriöhrung bereits eingetreten, wenn
die Veriöhrungsfrist drei Johre betrögt.

2. Veriöhrung? , 
,

Mit Recht hot dos Berufungsgericht ongenommen, doß der geltend-
gemochte Schodenersotzo nspruch n icht veriö h rt ist. Die Veriö h i n gsf rist
betrug 3 Johre (BGH, Gl j2/82: LM stBerö $68 Nr: 20: NJWI9B2,
22561; sie begonn mit der Schlußbesprechung über dos Ergebnis dei
Betriebsprüfung, d. h. olso om 30.5.1979,zu loufen (BGHZ 23,363), sie ist
spötestens durch die Klogezustellung om 21.6.1980 unterbrochen und
seitdem nicht wieder in Louf gesetzt worden. ....

weitefijhrende Hinweise zur verdechen Gewin noussch üttun g :

verdeckte Gewinnousschüttungen und verdeckte streck GmbH R lgBZ
Einlogen in der Steuerproxis 104

Neue Entwicklungen bei der steuerlichen Behond-
lung verdeckter Gewinnousschütfungen und ver-

deckter Einlogen

Zur Froge des Zuflusses von verdeckten Gewinn-
ousschüttungen

Besteuerung von verdeckten Gewinnousschüttun-
gen

Sieuerklouseln und Sotzungsklouseln

Schulze, 881985,1324

Zenthöfer DStZlgB7
185,217,273

Pezzer, O. Schmidt-
Verlog lg36

Sorrozin, Wpg.1985,
625

Schuhmonn RWP SG
7.1,5.95

Jonos GmbH Rl9B7,
484

Wossermeyer, DSIR
1987,484

Die verdeckte Gewinnousschüttung im Körper_
schoftssteuerrecht

Schodenersotzonspruch einer GmbH gegen den
steuerlichen Beroter wegen Nichfuermeidung einer
verdeckten Gewinnousschüttung

Die Auswirkungen der verdeckten Gewinnous-
schüttung ouf die Steuerbilonz
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verdeckten Gewinnousschüttungen, die sich ous den Entnohmen der

Gesellschofter ergoben, mit einem höheren Betrog ongesetzt wurden.

Dobei wöre ouch eine Abönderung der Steuerfestselzung zu Losten der

Klögerin möglich gewesen (S362 Abs.2 S.2 AO 19771. Die Einlegung

des Einspruchs hötte olso den bereits entstondenen Schoden noch

erhöhen können.

Doß die Anfechtung der Steuerfestsetzung mit einem solchen Risiko ver-

bunden wor, wor eine Folge der Nichtonerkennung der GeschöftsfÜhrer-

vertröge. Wen n d ie Beklo gten fü r d ie N ichto nerken n u n g d ieser Vertrö ge

verontwortlich sind, hoben sie ouch den Schoden zu trogen, derdodurch

entstonden ist, doß die KlAgerin ous den dorgelegten GrÜnden eine

Anderung der Verwoliungsentscheidung über die steuerliche Behond-

lu n g der Pochtzinszo h I u n gen nicht oh ne o nderweitige steuerl iche Noch-

lullti ttl ltilLl lttl I l\tJl ll lllt...

Ausschluß der Hoftung?

Die Enischeidung des Berufungsgerichts konn ouch nicht mit einer

onderen Begründung (9563 ZPO) oufrechterholten werden.

I . Durch Mondontenbriefe?

Es ist unstreitig, doß die Beklogten Mondontenbriefe herousgeben und

doß der Geschöftsführer E., der ein eigenes Uniernehmen betreibt und

in dieser Eigenschoft stöndig von den Beklogten betreut wird, die

Mondontenbriefe regelmößig erholten hof der Klögerin selbst und dem

Geschöftsführer G. sind sie dogegen nicht zugesondt worden. Die

Beklogten meinen, durch diese Briefe seien die GeschöftsfÜhrer der

Klögerin ousreichend Uber die mit der verdeckten GewinnousschÜttung

zusommenhöngenden Frogen unterrichtet worden; eine besondere

Belehrung sei doher nicht mehr erforderlich gewesen. DemgegenÜber

behouptet die KlAgerin, in den Briefen sei zwor ouch die Froge der ver-

deckten Gewi n no ussch üttu n gen o n gesprochen worden; d ie o bstro kten

Ausführungen seien ober wegen des ,,Fochiorgons" nicht verstöndlich

gewesen.

Ob dieser Einwond begründet ist, konn dos Revisionsgericht nicht ob-

schließend beurteilen. Die Beklogten schuldeten der Klögerin eine

konkrete, ouf den vorliegenden Foll bezogene Belehrung; ollgemeine

Ausführungen über die Geföhrlichkeit verdecher GewinnousschÜttungen

konnten solche Hinweise nicht ersetzen. Ob die Beklogten in einem der

Mondontenbriefe die hier entscheidungserheblichen Einzelfrogen

konkret ongesprochen hoben, lößt sich erst donn beurteilen, wenn dos

betreffende Exemplo r vorgelegt wird.

Es ging um rückwirkenden Erloß. Die Klögerin hotte unstreitig die ocht

Vierteliohresroten derVermögensobgobe fÜr die Johre 1969 und 1970in

Höhe von ieweils 3.126,17 DM pünktlich gezohlt. Der noch der vom

Berufungsgericht zugrunde gelegten Erloßproxis der Finonzbehörden

hier moßgebliche dreiiöhrige Erloßzeitroum umfoßte demgemöß die

Johre 1969 bis 1971. Der Antrog ouf Erloß der Vermögensobgobe mußie

noch dieser Proxis spöiestens mii Ablouf des zweiten Johres noch dem

dreiiöhrigen Erloßzeitroum gestellt werden. Anderenfolls gingen die

Finonzbehörden von Vewirkung ous. Demgemöß wor der Schoden

der Klögerin enrsronden im Sinne von $ 5l BRAO (und $ 68 StBeG), ols bis

zum Ablouf des 31.12.1923 noch kein Erloßontrog gestellt worden

wor. ....

Seku ndörer Schodenersotzon spruch

Jedoch konn der Klögerin, wenn ihr Anspruch gegen den Beklogten zu 3

gemöß S5l BRAO veriöhrt ist, ein sekundörer Schodenersotzonspruch

zustehen. Ein solcher Anspruch setzt seinerseits eine neue Pflichtver-

letzung vorous. Er entsteht olso nur, wenn der Rechtsonwolt vor Voll-

endung der Veriöhrungsfrist hinsichtlich des Regreßonspruches Anloß

hotte, den durch die frtihere Pfichverletzung seinem Mondqnten ent-

stondenen Schoden zu eri<ennen, unci wenn er ihn cieshoib ouf ciie

Moglichkeit des Regresses und dessen drohende Veriöhrung hötte hin-

weisen müssen (BGHZ 94,380,386 ff : V/M 1985, BB9 : Gl32/851.

Do die mit dem Verwirkungseiniritt om 31.12.1973 beginnende Veriöh-

rungsfristdes $51 BRAO om 3l.12.1976obgeloufen wor, kommtes dorouf

on, ob der Beklogte zu 3 in dieser FristAnloß hotte,den derKlögerin durch

den Nichterloß derVermögensobgobe entstondenen Schoden und die

für diesen Schoden ursöchliche Pflichtwidrigkeii der Beklogten zu erken-

nen. Dozu hot dos Berufungsgericht ousreichende Feststellungen nicht

getroffen. Allerdings hotes unter 1.3. b ouf Seitegseines Urteilsdorouf hin-

gewiesen, doß die Beklogten in den Gewinn- und Verlustrechnungen und

in einigen Schreiben die Vermögensobgobe erwöhnt hoben. Ob schon

dos ein ousreichender Anloß im Sinne der Rechtsprechung \BGHZ94,

3BO,3BB : WM 1985, BB9 gewesen ist, bedorf nöherer NochprÜfung.

Möglicherweise wurde ouch die von dem Zeugen W. bei dessen Aus-

soge erulöhnte Froge der Klögerin, ob ihre schlechte Ertrogsloge nicht

Grund für ein Loskommen von der Vermögensobgobe sein könnte, in

dieser Frist gestellt. Diese ols Anloß sicherlich ousreichende Froge wurde

nömlich noch derAussoge des Zeugen onlößlich derGespröche gestellt,

die wegen der Umwondlung der Klögerin gefuhrt wurden. Diese

Umwondlung geschoh zwor zum Johresende 1972. Dos schließt ober

.lB0 l85



Gerling lnformotionen fiir wirtschoftsprühnde, rechts- und steueöerotende Beruh Gl11l87 Gerling lnformotionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und steueöerotende Berufe Gl1lt87

ongesichts der vorgelegten Korrespondenz nicht ous, doß dos frogliche
Gespröch erst spöter stottgefunden hot.

Zinsschoden und Veriöhrung

Auch hinsichtlich des von der Klögerin mit den Schodenspositionen 2 und
3 geltend gemochte Zinsschoden ist dos Berufungsurteil rechtsfehler-
hoft. ....

Die Anwendung des 9224 BGB für den Zinsschoden ist rechtsfehlerhoft.
Der Zinsschoden ist keine Nebenforderung des Erstotfungsbetroges. Er ist
ouch nicht mit dem Verzugsschqden (RGZ 156, li3, l21l gleichzusefzen.
Er entsteht, weil der Mondont des Steuerberoters eine Forderung finon-
zieren muß, hinsichtlich der er wegen der fehlerhofren Berotung seitens
des Steuerberoters nicht erkennt, doß er sie in Wohrheit nicht schuldet.
Der Zinsschoden ist selbst Houptforderung, nö m I ich ein sel bstö nd iger Tei I

des Schodenersotzo nspruches ( BGHZ 83, 17, 22 oben : WM lg|2, 367
und 96, 290,298 unter5 : WM 1986,261;weiter Urteilvom l.lO.l98l :
WM l98l, l3l2). Dieser Rechtsfehler wirkt sich ous bei der Froge, wonn
hinsichtlich der Schodenpositionen 2 und 3 Veriöhrung eingetreten ist.

Denn dos Berufungsgericht hot zur Veriöhrungsunterbrechung den
Umstond übersehen, doß die Klagerin ersi mit dem om12.l0.l9B3 zuge-
stellten Schriftsotz vom 24.8.1983 noch der Aussetzung wegen des
Steuerbeschwerdeverfohrens den Anspruch ousdrucklich so geltend
gemocht hot, doß er olle drei Schodenpositionen umfoßie. Die Revision
meint, doß desholb olle Zinsschodenonsprüche veriöhrtseien. So liegtes
ober nicht.

Anmerkung

Zur Ver[öhrung von Regreßonsprüchen gegen Mehrfochberufler ver-
weisen wir ouf dos Urt oLG Homburg v. 10.12.86 - 5 u 50/86 GIlgB7,
67, den Kurzkommentor von Grof v.Westfolen EWIR $68 stBeG l/82
und die umfongreichen weiterführenden Hinweise Gl 87, 72..

zum sekundören schodenersotzonspruch verweisen wir ouf oLG
Koblenz urt v. 3.12.86 - 7 u 673/86 Gll9B7,45 und ouf LG Köln Urr.v.
8.5.87 -17 0 447/86 Gt1987,158.

Die steuerliche Nichtonerkennung führt dozu, doß olle Leistungen, die
oufgrund des Vertroges erbrocht werden - olso ouch die privote PKW-
Nulzung -, ols verdeckte Gewinnousschüttungen behondelt werden.
Doron konn ouch der Umstond, doß die privote Nutzung der Lohnsteuer-
pflicht unterworfen wurde, nicht öndern...

Die Prüfer sind mit Recht dovon ousgegongen, doß die PKW-Uber-
lossung unentgeltlich gewöhrt worden sei. Mit dieser Feststellung steht
es nicht im Widerspruch, doß die Geschoftsführer mit dem Gegenwed
der Nutzung belostet worden sind. Gezohlt wurde dos in der Bilonz
ousgewiesene Entgelt nichi; es wurde vielmehr proktisch wie ein den
Geschöftsführern gewöhrtes Dorlehen behondelt.

Für die steuerliche Aned<ennung einer Dodehenshingobe durch die
Gesellschoft on die Gesellschofter (oder ihnen nohestehende Personen)
ist es iedoch erforderlich, doß dos Dorlehen in den Büchern der Gesell-
schoft ordnungsgemöß verbucht ist, doß klore Vereinborungen über
Tilgungsroten, den Rückzohlungszeiipunkt oder die Kr;ndigungsfrist
getroffen u nd die ü blichen Sicherheiten bestel lt werden ( BGH, VersR 1983,
177,1791. Diese Voroussetzungen logen hier nichtvor. Wenn die Beklogten
dofür verontwortlich sind, doß die Anstellungsvertröge steuerlich nicht
onerkonnt wurden, donn umfoßt ihre Schodenersotzpflicht ouch die
steuerliche Mehrbelostung, die dodurch entstonden ist, doß in der privo-
ten PKW-Nutzung eine verdeckte Gewinnousschüttung gesehen wurde.
Dorouf, ob eine solche Nutzung fur die Beklogten vorhersehbor wor,
kommt es in einem solchen Foll nicht on.

Pochtzohlung, Pficht zur FG-Kloge

Die Finonrverwoltung hotden Pochtzins, den die GmbH der BGB-Gesell-
schoft zohll, ols unongemessen hoch ongesehen und desholb teilweise
o ls verdeckte Gewin no ussch üttu ng gewertet. I n Wirkl ich keit wo r iedoch
der Pochtzins ongemessen. Wenn bei der Betriebsprüfung nur dieser
Punkt beonstondet worden wöre, hötte der Steuernochteil durch Ein-
leg u n g des Einspruchs, g gf. d u rch Fino nzgerichtsklo ge beseitigt werden
können. Bei der hier vorliegenden Follgestoltung hotte die Klögerin

iedoch gute Gründe, von der Einlegung des Einspruchs obzusehen.Wie
bereits ousgefüh4 wurden bei der Betriebsprüfung die verdeckten
Gewinnousschüttungen, die durch die Entnohmen der Geschöftsführer
entstonden woren, zu niedrig bemessen. Hötte die Klagerin von den ihr
zustehenden Rechtsbehelfen Gebro uch gemo cht, so hötte sie zwo r do m it
rechnen können, doß der Steuerbescheid hinsichtlich der Pochtzins-
zohlungen korrigiert wurde. Sie hotte ober befürchten müssen, doß die
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Geholtszohlungen on die Töchter - fingierle Aöeitsverhöltnisse

Die Betriebsprüfer hoben die Zohlungen on die Töchter ols verdeckte

Gewinnousschüttungen ongesehen, weil die Aöeitsveftöltnisse mit

ihnen nur fi ngiert wo ren. Diese steuerrechtliche Beu rteilu ng ist zutreffend.

Noch der Auffossung des Berufungsgerichis sind die Beklogien für den

dodurch verursochten Schoden nicht verontwortlich; mit solchen Moni-

pulotionen ihrer Mondontin hötten sie nicht zu rechnen brouchen. Dieser

Auffossung schließt sich der Senot on. Auch die Revision vermog in

diesem Punkt ein VerschulCen der Beklogten nicht oufzuzeigen.

Privote Nutzung der Personenkroftwogen

Die Fino nzverwo ltu n g hot in der privoien N utzu n g der zu m Gesellschofts-

vermöqen qehörenden Personenkroftwoqen eine verdeckte Gewinn-
o ussch üttu n g gesehen. Dos Beruf u n gsgericht meint, d iese Beo nsto nd u n g

sei nicht begründet gewesen. Do den Geschöftsführern im Anstellungs-

vertrog die privote Nulzung der Kroftwogen gestotlet gewesen sei und

ouch der Lohnsteuer unterliegen sollte, hötte dies nur donn ols verdeckte

Gewinnousschüttung ongesehen werden können, wenn einem unbetei-

ligten Dritten ein solcher Vermögensvorteil nicht gewöhrt worden wöre.
n-..^- l.:r^^^ :^.J^^L ^:^Lr ^. ^ .^,^-!^^ ^^ ^^i.,1^l*^L, ^^^^lJqvul I K(JI ll lti ltruuLl I I llLl ll Llu)g('v(Jl lg('l I vv('l \J\tl l; \rö Jr'r v r\rrr I rer rr vvr rv

und göbe, doß leitenden Angestellten einer Firmo und insbesondere

Geschöftsführern einer GmbH Firmenfohrzeuge zur privoten Nutzung

überlossung werden. Selbst wenn ober eine verdeckte Gewinnous-

schüttung vorliegen sollte, seien die Beklogien hierfür nichtveroniwortlich,

do sievon einerderodigen privoten Nufzung nichtswußten und ouch mit

ihr nicht hötten rechnen müssen. Diese Ausführungen holten einer recht-

lichen Nochprüfung nicht stond.

Zwor müssen noch der heute herrschenden Auffossung Fohrten mit dem

Dienstwogen anrischen Wohnung und Arbeitsstötte ohne ousdrÜckliche

Vereinborung im Arbeitsvertrog ols ublich ongesehen werden. lnsoweit

liegt keine verdeckte Gewinnousschüttung vo; ouch nicht bei Mittogs-
heimfohrten (BFH, HFR 1962, 3391. Soweit ober der Gesellschoffer-

Geschöftsführer den KrofMogen ouch im übrigen privot benulzen dorf,
liegt nur donn keine verdeckte Gewinnousschüttung vor, wenn ihm diese

Privotnutzung im Dienstverlrog ousdrücklich ols Teil seiner Dienstbezüge

zugestonden worden ist und der entsprechende Wert der Lohnsteuer

unterworbn wird (Longe, o.o.O., Rdnr. 356; BFH, HFR 1961, lZ0l. Den

Geschöftsführern der Klögerin wor zwarin ihrem Anstellungsvertrog die
p rivote N ufzu n g der Fi rmenkroftwo gen gestottet word en; d ieser Vertro g

ist ober, wie oben ousgefüh4 steuerlich nicht onzuerkennen, weil er nicht

durchgeführt worden ist

Gl-Hinweis

Eine wichtige lnformolion zur Vermeidung von Hoftpfichtrisiken:

Der Bundesminister der Finonzen hot erstmols durch Sclveiben vom

24.6.1987 bundeseinheitliche Regelungen zur Erteilung von verbind-

lichen .Auskünften durch die Finonzvewoltung bekonntgegeben. Den

Wortlout dieses Schreibens, dessen Erlöuterungen sowie proxisnohe

Empfehlungen finden sie in der STEUER:IELEX-Sonderinformotion: Die

neue Verwoltungsregelung zur veöindlichen Auskunft von Regierungs-

direhor Heinz Richter (Dr. Peter Deubner Verlog Köln, l9BZ 36 Seiten

DIN A4, DM 35,BOI.

Wir empfehlen die Lektüre dieser Broschüre. Sie können bei einer

Gesto ltu n gsberotu n g Reg reßrisiken beseitigen, wen n Sie ei ne verbind-

liche Auskunft durch die Finonanewoltung beontrogen. Sie sichern

einerseits die lnvestitionsentscheidung ihrer Mondonten ob und trogen

ondererseits dozu bei, doß ihr Mondotsverhöltnis nicht durch eine evtl.

,,sch iefg eg o n gene" Gesto ltu n g sberotq n g belo stet wi rd.

Die Dorstellung von Richter befoßt sich dorüber hinous mit den beiden

onderen Follgruppen von verbindlichen Auskünften, der verbindlichen

Zusoge oufgrund einer Außenprüfung, $$ 204ff AO und der Anrufungs-

ouskunft über die Anwendung der Vorschriften über die Lohnsteuer,

942e ESIG.

178
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Stichwort- und Entscheid un gsve rzeich nis ( H eft 1 -11, 1987 I öndern würde. Unter diesen Umstönden wor zu befürchten, doß sich die

ietzigen Geschöftsführer noch wie vor ols,,Herren im Hous" fühlten und
sich weiterhin für berechtigt hielten, noch Belieben Geldmittel für ihre
privoten Bedürfnisse ous dem Betrieb zu entnehmen. Es genügte dem-
noch nicht, doß die Beklogten zu ll und 2l die Geschöftsführerin der
Klögerin zu r Abfossu ng u nd Untezeich nu n g von sch riftlichen Geschöfts-
führervertrögen veronloßten; sie mußten ouch dorüber belehren, inwie-
weit die bisherige Entnohmeproxis geöndert werden mußte. Sie hötten
dorouf hinweisen müssen, doß sie in Zukunftzwischen dem Vermögen der
BGB-Gesellschoft und dem der GmbH unterscheiden müssen, Aus dem
BGB-Gesellschoftsvermögen seien noch wie vor Entnohmen in beliebiger
Höhe moglich. Dogegen sei es erforderlich, beim GmbH-Vermögen die
Zohlungs- und Buchungsvorgönge on die Regelungen des Geschöfts-
fü h rervertro ges o nzu possen.

Noch den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts besteht ouch
kein An loß zu r An no h me, doß die u rsprü n g liche Beleh ru ngsbed ü rFtig keit
spöter weggefollen sei...

Do d ie Geschöftsfü h rervertrö ge steuerl ich nicht o nerko n nt werden kon n-
ten, hötten die gesomten Entnohmen der Geschöftsführer ols verdeckte
Gewi n no usschüttu n gen beho ndelt werden m üssen. Diese weitgehende
Konsequenz hoben die Betriebsprüfer iedoch nicht gezogen. Sie hoben
den Betrog, den die Geschöftsführer über ihr Geholt hinous entnommen
hoben, ols (zinsloses) Dorlehen behondelt mit der Folge, doß eine ver-
deckte Gewinnousschüttung nur im Zinsvorteil gesehen wurde. Dos
entsproch nicht den von der finonzgerichtlichen Rechtsprechung ouf-
gestellten Grundsötzen. Diese erkennt ein dem Gesellschofter oder
seinen Fo milienongehörigen gewö hrtes Do rlehen nu r do n n steuerlich o n,

wenn klore Vereinborungen über die Kündigung, die Tilgung oder den
Rückzo h I u n gszeitpu n kt vorliegen ( RFH, RStBl . 1929, 556; 1933, 620 ; BFH,
BStBl. ilt lg58,45l).

Do es hier on solchen Vereinborungen fehlte, hötten die gesomten
enfnornmenen Betröge, nicht etwo nur der Zinsvorteil, ols verdeckte
Gewinnousschüttung oufgefoßt werden müssen. Bei richtiger steuer-
rechtlicher Beurteilung durch die Finonrverwoltung wöre doher der
Schoden, der der Klögerin durch die Ver:letzung der Hinweispflicht durch
die Beklogten entstonden ist, noch höher gewesen. Die Hoftung der
Beklogten für die totsöchlich entstondeng Steuermehrbelostung wird
dodurch iedoch nicht berührt...

Allgemeine Auftrogsbedingungen d. Wp.
-$9tv
Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftungshöchstsumme

Anlogeberotung
- Bonitötsprüfung

- Liquidilötsbelostung

- und Steuerberotungsvertrog
- Provisionsgeschöfte s. dort
- unentgeltliche -
Antrog
- lnvestitionszuloge

: zustöndiges Finonzomt

Anwoltsverlrog
- Kündigungsrecht, g 622 BGB

- mit Sozietöt

Arglisteinwond
- gegenüber Veriöhrungseinrede,

$68 StBerG

Auskunft des FA

Bouherrenmodell

- prospektierter Gesomtoufwond
- Treuhönder

- Vertrogsentwürfe d. StB

Bekonntgobe d. St-Bescheides

- on Mqndonten stott on Bevollmöchtigten

Belehrungspficht
- bei konkretem Anlqß
- Art der Belehrung

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: wg. Rundschreiben

- Ende der -: und Mondotsende
* über eigene Fehler

: schuldhofte Verletzung der -
- gegenüber GmbH-Geschöftsführer

: wg. Gefohren der vGA
: wg. Abschluß u. Durchführung

- über steuerliche Risiken

Berolung

- prognostische

Berichtigung gem. $lZ3 AO
- Mitorbeiterverschulden

- neue Totsoche

Honororonspruch d. StB

- bei nichtigem Berotungsverti'og

- Buchführungsmondot

- vorzeitiges Mondotsende, 5 14 StBGebV

- Veriöhrung

87,70

87,34

87,51
87,51,119
87,

87,

87,20

87,35
87,145

8Z I5B

87,\29

87,73
87,69
87,141

87,154
(LS)

5l,l2l
51,121

87,52

Betriebsprüfung

- Bindung on Erklörung i. Schlußbesprechung 87,156

Beweislosl

- für Fehlberotung 87,66,80
(LS}

Buchführungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- Unterschlogungsentdeckung
- Verschleierung v. Besteuerungsgrundlogen

Dorlegungslost ftir Regreßonspruch

- Anlogeberotungsvertrog

- Buchungsfehler

- Kolkulotionsschoden, USt

- Schötzungsschoden

- Zinsschoden/Steuervorteil

Dienstvertrog

- Anwoltsvertrog

Dritthoftung

- Hoftungsbeschrönkung in AGB
- sittenwid rige, vorsötzliche

Schödigung, $ 826 BGB

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsien Dritter
: Kreditgeberschutz
: Zwischenobschluß

Fohrtkosten

- anvischen Konzlei und Wohnung
mit Arbeitszimmer

Fristenkontrolle

- unverschuldetes Söumnis/
Brief on unzustöndiges FA

87,36

87,20

Geldstrofe/-buße
- Schoden

Hoftungsbeschrönkung in AGB
- Hoftungshöchsisumme

- vorvertrogliche Pf lichtuerletzung

Herousgobeonspruch

- gespeicherier Buch holtungsdoten

Honororonspruch d. RA

- vorzeitige Beendigung des Mondots,
S13 BRAGO

- Herobsetzung des -, $3
Abs. IIIBRAGO

- Pouschqlhonoror

- Verrech nung mit Anderkontengelder

87,24,125

87,

ö/,

87,

87,

87,4
87,4

87,155

87,45
87,102
87,164
87,161
87,73

87,34
87,27

87,134
ILSI

87,34

87,34
87,94

{LSI

87,141
87,9,112

87,165
87,9

87,27
87,27
87,27

87,176
87,66

(LSI

87,119

87,180
87,50

v. Vertrögen

- über Gebühren, Kosien, Prozeßkostenhilfe

87,49

87,175
87,134

87,120,135

87,122

87,44
ILS)

87,44
{LS)

141

lt6

Qq

34

174

174

87,
87,

IBB
177
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Die in den Vertrögen vorgesehenen regelmößigen Geholtszohlungen

hötten nicht stottgefunden. Vielmehr hötten die Geschöftsführer zu ganz

unterschiedlichen Zeitpunkien ieweils die Betrage ous dem Gesell-

schoftsvermögen entnommen, die sie zu ihrer Lebensführung benötigten.

Die Entno hmen seien o uf einem Verrech n u ngskonto festgeho lien worden.

Erst Ende des Johres 1926 seien die Bezüge in einem Vorgong noch-

gebucht und mit den wöhrend dieses Johres getötigten Entnohmen

verrechnet Worden. Dos reicht ous, um den Vertrögen die steuerliche

Anerkennung zu versogen und hinsichtlich der Entnohmen eineverdeckte

Gewinnousschüttung onnehmen zu können.

Dos Berufungsgericht gloubt, doß die Beklogten für diese Fehler nicht

verontwortlich seien. Es meint, eine Hinweis- und Belehrungspficht des

steuerlichen Beroters setze nurdonn ein, wenn hierzu ein konkreterAnloß

bestehe,' ein solcher konkreter Anloö sei donn gegeben, wenn die dem

steuerlichen Beroter bekonnte Abwicklung der Geschöftsvorgönge

durch seinen Mondonten oder die diesbezüglichen Absichten seines

Mondonten die Gefohr einer verdeckten GewinnousschÜttung nohe-

legen; er bestehe oberouch donn,wenn dersteuerliche Beroter miteinem

derortigen Verholten seines Mondonten rechnen mÜsse. Dos ist z\Atot

-,,+.^II^^,J n;^ Q^{;','^h+,,^^ .l^ß .lo' Ar'l^^.l^^* aharnc {^1..h .n.r.honz-ull(tll(Jt l\J. 1-llv lJglul Ll llul lv, vvl-/ vvl I v lvr rvvr rr vr vYvw

werde, konn sich iedoch nicht nur ous den persönlichen Verhöltnissen

des Mondonten, seinen Choroktereigenschoften, seiner mongelnden

Zuverlössigkeit, seinem Wissensstond, seiner mongelnden geschöftli-

chen Gewondtheit u. ö. ergeben; sie ist vielmehr ouch donn begrÜndet,

wenn eine Situotion besteht, in der die Steuerpflichtigen erfohrungs-

gemöß haufig Fehler begehen.

So wor es ober hier, Der Compingplotz wurde zunöchst von der ous

den Herren E und G bestehenden Personolgesellschoft betrieben. Der

Gewinn, der hierbei erzielt wurde, zöhll zv den Einkünften ous gewerb-

licher Tötigkeit, bei denen nicht anrischen der Vergütung fur die in der

Leitung des Betriebs liegende Arbeitsleistung und dem Ertrog des im

Betrieb investierlen Kopitols unterschieden wird. Die Gesellschofter konn-

ten iederzeit ohne Steuerlichen Nochteil Betröge fÜr privote Zwecke ent-

nehmen. Deroriige Privotentnohmen sind in $4 Abs.l S.l ESIG ousdrÜck-

lich ols zulössig onerkonnf sie sind bei der Ermittlung des Betriebs-

gewinns der Differenz zwischen dem Anfongs- und Endvermögen hin-

zuzurechnen.

Die gesellschoftliche Neuordnung geschoh ollein ous steuerlichen Grün-

den. Es wor doher domit zu rechnen, doß sich ouch noch der Gründung
der GmbH on dertotsöchlichen Gestoltung des Gewerbebetriebs nichts

Honororforderung d. StB

- Fölligkeit

- Ausschluß der Aufrechnung

Konkursverwolter, Hoftung des -
- Betriebsfortführung

Koslenerstotlung i' Reg reßprozeß

- USt ouf Reisekosten des RA

- Privotgutochten z. Prozeßvorbereitung

Kündigung des Mondots

- fristlose - 9627 BGB

- durch Mondonten

- durch StB zur Unzeit

- wegen Verzug des StB

Literqlur- u. Rechtsprechungshinweise

- Dorlegungs- und Beweislost für Regreß

gegen StB

- .rordcclrlc Gewinnor lsschiitttrno

- Honororonspruch

- Kündigungsrechi, S62Z BGB

- Mondotsvertrog mit Sozietöt

- Provisionszohlung on StB/Wp

- Schölzungsschoden

- Veriöhrung 0 68 StBerG/Treuhönder

- Wiedereinselzung

Meh rfochberuf er, Wp/StBi RA

Mitverschuicien (0 254 BGB)

- Monipulotionen d. Mondonten
- für Unterschlogung durch ArbN

Notor, Gebühren des

- Verrechnung mit Anderkontengeld

- Sochverholtsermittlung

- Sicherungsübereignungsvertrog
- Treuhondgelder

Proxisveröußerung

- Teilproxis

Proxiswert

- Abschreibung eines erworbenen -

Prospekthoftung

- bei Bouherrenmodell

- des nichtgenonnten Prospektprüfers

Prospehprüfer
- Vertrog mit Schu2wirkung

zugunsten Bouherren?

- Wornpflicht wegen Bilonzbild?

Provisionsgeschöfte

- Rückforderung der

- Schodenersorzpflicht ohne Fehlberotung

- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt

- Antrog eines Versöumnisurteils

- Bürogemeinschoft im lnkossobüro

Rechtsbeistond

- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht

Rechtsberolung/Rechtsbesorgung

- Abwicklung d. nichtigen
Rechtsberotu n gsvertroges

- Anwolts- und lnkossobüro

- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht

- durch Schuldenregulierung

- durch Steuerberoter

- durch Versicherungsmothemotiker/
Rentenbescheid

- durch Vertrogserstellung

oc,ai,"o, i,a,i,to,,,,,,,,r,,g

- durch dos Finonzomt

Sochverstöndiger

- Rechtsberotung durch

Schoden

- Anwoltskosten {. Strofuerfohren

- Geldbuße
- Kclkulationsschoden, USt

- Zi n ssch oden /Steuervo rtei I

Schodenminderungspf icht

- FG-Kloge, Ge{ohr d. Schodenerhohung

Schötzung, S 162 AO
- Schoden

: Bindung on Erklörung
i. Schlu0besprechung

= Dorlegungslost

Steueöeroter
- erloubte Rechtsberotung

- internotionole Zusommenorbeit
mit Berufskollegen

Steuerbe rotun gsgesellschoft

- mit berufsfremdem Gesellschofter

Sleueöerolungsgeselz
- g4zil+.5

: durch Unlernehmensberoter
: unmittelborer Zusommenhong

- 957
= Gebührenzohlung durch Dritte
: Unobhöngigkeit
= Werbeverbot

Steueöerotungsverlrog
- und Anlogeberolungsvertrog

- Autlösung des -: zum Johresende

- einverstöndliche -

87,12
{LS)87,112

87,112

87,26
ILS)

87,116
87,157

87,99,108
87,35,98

87,102
87,98,99

87,106
87, r8l
87,40
87,40

87,146
87,88
87,163
87,69
87,23

87,67

87,12
(LS)

87,12
(LS)

87,12
{LS)

87,12
(LS)

87,141

87,12
(LSI

87,141

.;,.
87,167

87,14

87,177
87,6

87,12
{LS)

87,24

87,24,125
87,164
87,73

87,179

87,156
87,16l

87,141

87,116

87,66
(LS}

87,13

87,14

87,35

87,99
87,102

87,94
87,8
87,7

87,94
ILS)

87,172
(LS)

87,172
(LS)

87,54

87,54

87,54
87,54

87,17,19
87,17

87,116
87,85
87,117

87,86

176

87,128

l89
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- Auflösung der StB-Sozietöt

- Dienstvertrog

- Kündigung durch Mondonten
- Schutzwirkung zugunsten Dritter

- mit Sozietöt
- Werksvertrog
- Zustondekommen des -: lndiz, Honororzohlung

Steuerhinterziehung

- Fortsetzungstot

- Strofbefehl, Rechtskroft

- USt-Erstqttun gsonspruch

- Veriöhrung

Testot

- Ordnungsmößigkeit der Buchiührung

- Sorgfoltspflicht bei Erteilung von -
Treuhönder

- Auskunftspflicht des -

- Belehrung über steuerliche Risiken

- Einsichtsrecht des Treugebers

- prospektierter Gesomtoufwond
- Kenntnis der wirtschoftl. und rechtl.

Grundlogen

- Veriöhrung des Regreßonspruch

- Verschulden des

- Verwoltung des Gesellschoftsonteils

- Zustimmung zur Umplonung

Unerloubte Hondlung
- sittenwidrige vorsötzliche

Schödigung, S826 BGB

Unterschlogung

- Buchführungsmondot

- Mituerschulden d. Mondonten

Verdeche Gewinnousschüilung

Veriöhrung

- des Honororonspruchs

Veriöhrung ($5lo WPOI
- Mehrfochberufler
- vorvertrog licher Regreßonspruch

- Treuhond

Veriöhrung 1968 StBerG)

- Schodenentstehung
: keine Einspruchsbegründung
: Kopitolonloge
: Rechtskroft d. St.-Bescheides/FG-Urteils
: Steuererklörung noch Fristoblouf
: unlerlossene Vollmochtsvorloge

- Sekundöronspruch: Belehru: Verschu

- Treuhond

- Zinsschoden

Verschulden

- Belehrung über Fehler

- des Treuhönders

Versicherungsschutz

- Ausgleichsonspruch d. Versicherers
gg. Dritte

- Klogefrist $12 Abs. lllWG

Verlrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
- zugunsten des Kreditgebers

- Prospektprüfungsvertrog
zugunsten des Bouherrn ?

Veilrogsgestoltung
- Sicherungsübereignungsverlrog
- durch Steuerberoter

Vorsotz

- sittenwid rige vorsötzliche
Schödigung, S 826 BGB

Vorvertroglicher Regreßqnspruch

- gegen Treuhondkommonditisten

- Veriöhrung des -
Weöeveöot
- Proxiseröffnungsonzeige i. Anzeigenblott

87,98
87,99,102,108
87,35,165,173

87,32
87,145
87,98
87,52

87,27
87,27

87,67,81
87,136
87,89
87,89

87,27

87,4
87,6

87,134

87,9

87,67,182
87,81

87,67,81

87, 47,83
87,t58

ngspflicht
lden

87,49,159

87,49,192
87,67

87,182

87,49
87,136

87,154
{LS)

87,26
{LSI

87,7
87,141

87,67, 81

87,67, 81

87,

87,
87,
87,

87,94
(LS)

87,135
87,94

{LSI

87,73,92
87,89

2
2
2
2

Die Verrröge müssen on sich nicht notwendigerweise schriftlich obgefoßt
sein (RFH, RStBl.1932,546l, es liegt iedoch ouf der Hond, doß bei münd-
lichen Vereinborungen die steuerliche Anerkennung schwerer zu errei-
chen ist ols bei schriftlichen, so doß der steuerliche Beroter schriftliche
Abfossung empfehlen sollte. Die Vereinborungen müssen bei Beginn der
Gesch öftsf ü h rertötig keit, o lso i m voro us g etroffen werden; rü ckwi rken de
Vertröge werden von der Rechtsprechung nicht onerkonnt (BFH, BStBl. ll
1971, 463 ; 11 197 2, 501; l l 197 4, 179 ; 11 197 6, 74 ; BYerIGE 22, 156l. Scho n o n

dieser Voroussetzung konn es hier fehlen. Die Klögerin behouptet, die
Anstellu ngsvertröge seien nichi zu Beginn der Geschöftsfüh rertötigkeit,
sondern erst im Johre l9ZB, ols die Betriebsprüfung bevorstond, von den
Beklogten oufgestellt worden. Die Beklogten sind diesem Sochvortrog
a tor entgegengetreten; ... ouf ieden Foll ist dieser Punktvom Berufungs-
gericht nicht totrichterlich geprüft worden, so doß fü r die Revisionsinsto nz
die Richtigkeit des Vorbringens der Klögerin unterstellt werden muß.

Die Beklogten, die ols steuerliche Beroter zur Gründung der GmbH hin-
zugezogen woren, wqren verpfichtet, die Gründer der GmbH dorouf
hinzuweisen, doß es erforderlich ist, von Anfong on klore Vereinborungen
über die Bezüge zv treflen, und die schriftliche Niederlegung dieser
Vereinborung zu empfehlen. Die Betriebsprüfer hoben ollerdings diesen
Punkt nicht beonstondet. Sie hoben dem Geschaftsführer gegloubt, dof)
die Anstellungsvertröge rechtzeitig obgefoßt worden seien; sie hoben
ihnen lediglich desholb die steuerliche Anerkennung verweigert, weil sie
nicht durchgeführt worden sind. Den noch ko n n d ie verspötete Abfossu n g
der Geschöftsfü h rerverlröge f ü r d ie Beo nsto nd u n g u rsöch lich gewesen
sein. Solonge dieVertröge nichtvorlogen, konnten sievon den Geschöfts-
führern nicht beochtet werden. Es ist nicht ouszuschließen, doß noch den
Besti m m u n gen d e r Ve rtrö g e ve rfo h ren word en wö re, wen n sie rechtzeitig
obgesetzt und untezeichnet worden wören. Ob dies zvfriffi, ist eine
Froge, die derTotrichter noch $ 287 LPO zu beurteilen hot.

Durchftihrung d. Geschöftsftihrervertroges - Belehrungspficht d. StB

Aber ouch donn, wenn die Vertröge rechtzeitig obgefoßt worden sein
sollten, könnten die Beklogten zum Schodenersotz verpflichtet sein. Zur
steuerl ichen Anerken n u ng von Geschoftsfü h rervertrö gen gen ü gt es nicht,
doß von vorn herei n klo re (sch riftl iche) Verei n bo ru n gen getroffen worden
sind; noch diesen Vereinborungen muß ouch totsöchlich verfohren
worden sei n ( BFH, BStBl. 11 1974, 179, 585 ; 11 197 6, 74, 7 34',. Die Betriebs,-
prüfer hoben dozu in ihrem Bericht ousgefüh4 doß ihnen zwor klore
Verei n bo ru n gen ü ber die Bezü ge der Geschöftsfü h rer vorgelegt worden
seien; noch diesen Vereinborungen sei iedoch nicht verfohren worden.

27
54

87,
87,

87,27

87,135
87,

87,154
(LS)

We*vertrog
* Konkursbuchholtung 87,98
- Zustondekommen des -
Wiedereinsetzung
- wg. Abweichens von StE ohne Hinweis 87,\54

(LS)

- Fristenkontrolle 87,20
: folsches FA
: Kompensotionsverschulden d. Gerichts/FA 87,20

- Weiterleitung on zustöndiges FAlGericht 87,20

Wirtschoftsprüfer
- Beru{stötigkeit, $2 I WPO
- Treuhond

Zurückbeholtungsrecht

- on gespeicherten Buchhqltungsdoten 87,116

ILS}

83

87,
87,
87,

r5B
158

158

r90 175
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Verdeche Gewinnousschüilung

Dos Berufungsgericht hot zunöchst erörtert, in welchen Vorgöngen die

verdeckte Gewinnousschüttung zu sehen ist, die zur Nochforderung von

Steuern gefuhrt hot. Es hot sodonn geprüft, inwieweit hierfÜr Berotungs-

fehlerder Beklogten ursöchlich woren. Dos istvom methodischen Ansotz-

punkt her richtig. Dos Berufungsgericht geht ouch zutreffend dovon ous,

doß verdeckte Gewinnousschüttungen unter zwei voneinonder unob-

höngigen Voroussetzungen gegeben sein können, nömlich einmoldonn,

wenn eine Kopitolgesellschoft ihren Gesellschoftern oußerholb der

gesellschoftsrechtlichen Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil

zuwendet, den sie bei Anwendung der Sorgfolt eines ordentlichen und

g ewissen hoften Geschöftsleiters einem Nichtgesel lschofter u nter sonst

gleichen Umstönden nichtgewöhrt hoben würde, oderdonn,wenn nicht

von vornherein klor und eindeutig bestimmt ist, ob und in welcher Hohe

Leistungen erbrocht werden sollen oder wenn nicht einer kloren Verein-

borung gemö0 verfohren wird. Zutreffend ist weiterhin, doß es fÜr die

Annohme einer verdeckten Gewinnousschüttung ousreicht, wenn der

Vermögensvorteil dem Gesellschofter nur mittelbor; nömlich Übereine ihm

nohestehende Person zugewendet wird (Felix/Streck, KSIG, 1977, SB

Anm 7).lnnna \/arrlarlrta Gcr,rrinnnr,"q,-hiitt' na A Arrfl ]973 Rdnr 
.l3.

, urrrr. / Lt tet,Yvt ,v,,v..J/

Döllerer; Verdeckte Gewinnousschüttung und verdeckte Einlogen bei

Ko pito lgesellschoften, 197 5, S. 3l ).

Die rechtlichen Schlüsse, die dos Berufungsgericht ous diesen ollge-

meinen Grundsötzen zieht, konn sich der Senot iedoch nicht in vollem

Umfong zu eigen mochen. lm einzelnen ist dozu zu bemerken'

Geschöftsfijhreruertrog

Dos Geholt des Geschöftsführers einer GmbH gehort grundsötzlich zu

den Betriebsousgoben, und zwor ouch donn, wenn der Geschöftsführer

gleichzeitig Gesellschofter (oder noher Verwondter eines Gesell-

schofters, z. B. dessen Ehegottel ist. Die Geholtszohlungen können doher,

sofern gewisse, von der Finonzrechtsprechung entwickelte Regeln

beochtet werden, nicht ols verdeckte Gewinnousschüttungen ongese-

hen werden. Nur ouf die Nichtbeochtung dieser Regeln ist es zurückzu-

führen, doß im vorliegenden Foll dos Geschöftsführergeholt nicht ols

Betriebsousgobe berücksichtigt werden konnte,

Die steuerliche Anerkennung des Geschöftsführergeholts setzt in Föllen

der vorliegenden Ar.t, in denen die Geschöftsführer gleichzeitig die

Gesellschofter (bzw. die Ehegotten der Gesellschofter) sind, klore Verein-
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Hoftung des Steuerberolers
- Beleh ru n gspf licht zu r Verm eid u n g verdeckter

Gewinnousschüttung

- Weiterführende Hinweise zur verdeckten
Gewinnousschüttung

(BGH Urt.v. 25.2.1987 - lVo ZR 162/85, VersR 8Z 688 : SIB 87,242t

87,66
ILS)

87,172
(LSI

87,134
{LS}

87,172
(LS)

87,129

87,41

87,172
{LSI

87,167

87,116
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Leitsötze:

I . Zu den Hinweispflichten, die einen steuerlichen Beroterireffen, der bei
der gesellschoftsrechtlichen Neuordnung eines Unternehmens zuge-
zogen wird.

2. Zum Begriff der verdeckten Gewinnousschüttung.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Der Steuerberoter hot die Gründer einer GmbH dorouf hinzuweisen,
doß es erforderlich ist, von Anfong on klore Vereinborungen über die
Bezüge zu treffen und die schriftliche Niederlegung dieser Verein-
borung zu empfehlen.

2. Eine Hinweis- und Belehrungspflicht des Steuerberoters setzt nur donn
ein, wenn hierzu ein konkreter Anloß besteht.

3. Der Steuerberoter muß nicht mit Monipuloiionen des Mondonten,
z. B. durch fingierte Arbeitsverhöltnisse, rechnen.

Aus den Gründen:

Berotervertrog mit Sozietöt

Dos Berufungsgericht geht ohne Rechtsfehler dovon ous, doß zwischen
den Porteien vertrogliche Beziehungen bestonden hoben, die berufliche
Leistungen der Beklogten zum Gegenstond hotten...

Dos Berufungsgericht nimmt on, doß der Steuerberotungsvertrog nicht
mit einzelnen Mitgliedern der Sozietöt, sondern mit der Sozietöt im
gonzen zustonde gekommen sei; hierfür spreche insbesondere ouch die
Art der Rechnungsstellung. Diese Beurteilung steht im Einklong mit der
Verkehrsouffossung; sie ist noheliegend und ous Rechtsgründen nichtzu
beonstonden. Für Schodenersotzonsprüche wegen fehlerhofter Bero-
tung hoften doher olle Mitglieder der Sozietöt, nicht nur dieienigen,
denen eine schuldhofte Vertrogsverletzung zur Lost föllt.

87,154
ILSI

87,66
{LSI

)
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Buchempfehlungen:

Dürr, Der Steuerberoter vor dem Finonzgericht, l9B4 Gl87,166

Richter, Die neue Verwo ltu n gsregel u n g zu r Verbind lichen Ausku nfq Gl 87, 187

Romonovszky/Rux, Vodeilhofte Gesellschoftsvertröge, Z Aufloge 19BL Gl87,166

Gl Leitsötze

,Abschreibung eines erwoöenen Proxiswerts

Ein entgeltlich erworbener Proxiswert ist grundsötzlich ou{ die Douervon 3 bis 5
Johren obzuschreiben. Dies gilt iedoch nicht, wenn der bisherige Proxisinhober
(Veröußerer) weiterhin entscheidenden Einfluß im Unternehmen ousübt. ln

diesem Folle lößt die Finonrverwoltung (BdF-Schreiben v. 20.ll.l986, BStBl. 1966

1,532l,entsprechend der Regelung zum Geschöftswert eine Abschreibung ouf
15 Johre zu ($$ 6 Abs. I Nr. 2, Z Abs. I ESIGl. Scheidet der bisherige Proxisinhober

ous, so konn ob diesem Zeitpunkt der nicht obgeschriebene Betrog des Proxis-

wertes iedoch ouf 3 bis 5 Johre obgesetzt werden.

(OFD Münsier Vfq. v.12.8.1987,5.2172-152-St 16-31, LEXinform 0080066 :
Steuer-Telex 3840)

Steueöegünstigle Proxisveröußerung durch einen Steuerberoter

Eine steuerbegünstigte Proxisveröußerung eines Steuerberoters liegt nicht vor,

wenn der Steuerberoter co.20 v. H. seiner Mondonten weiterhin vom Ort seiner
bisherigen Tötigkeit ous betreuf es liegtouch keineVeröußerung einerTeilproxis
vor.

Auch die Voroussetzungen für die Anwendung des ermößigten Torifs noch $ 34
Abs.2 ESIG i.V. n.524 Nr.lo ESIGsind nichterfüllt. Dobeiistes unerheblich, doß
der Steuerpflichtige ous gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Loge wor,
seine Proxis im bisherigen Umfong weiter ouszuüben.

(BFH Ur1.v. 5.2.1987 - lV R l2l/83 -, BFH/NV 1987,5711

Lebensversicherungsvertröge im Betriebsvermögen ?

Eine von einem Rechtsonwolt ols Versicherungsnehmer ouf sein Leben und dos
Leben seines Sozius obgeschlossene Lebensversicherung, bei der Versiche-
rungsempfönger im Erlebnisfolle der Versicherungsnehmeer und im Folle des

Todes eines der Versicherten der überlebende Versicherfe ist, gehört wed e(zum
notwendigen Betriebsvermögen der Sozietöt noch zum notwendigen Sonder-
beiriebsvermögen des Versicherungsnehmers. (BFH Urt.v. 21.5.1987 - lV R

B0/87, LEXinform 0079720: SteuerJelex 38l0l

Hinweis: Die Anwoltssozietöt ermittelte ihren Gewinn durch eine Einnohme-

Uberschußrechnung. Ob der Lebensversicherungsvertrog zum gewillkürten

Sonderbetriebsvermögen gezogen werden könnte, konnte offengelossen wer-
den, do es bei Uberschußrechnen gewillkürtes Betriebsvermögen nicht gibt.
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GI Leitsötze

Hoftung des Sfeuerberoters
- Beleh ru n gspf licht zu r Vermeid u n g verdeckter

Gewinnousschüttung

- \A/eiterfUhrende Hinweise zur verdeckten

Gewinnousschüttung
(BGH Urt.v. 25.2.1987 - lVo ZR 162/85, VersR 8Z 688 : 5t887,2421

Veriährung von Schodenersotzonsprüchen
- Ansprüche gegen einen Rechtsonwolt,

Wi rtschqftsprüfer u n d Steuerberoter, sog. Meh rfoch beruf ler

- seku ndörer Schodenersotzo nspruch

- Zinsschoden
(BGH Urt.v. 25.3.1987 - lVo ZR 250/85, WM l98Z 928 : VersR I98Z Z8l
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